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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1554/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 22. Juli 2003

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates über gemeinsame Regeln für die Zuwei-
sung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der im März 2003 gegen den Irak geführte Krieg und
die darauf folgenden politischen Entwicklungen sowie
der Ausbruch des SARS-Syndroms (Severe Acute Respi-
ratory Syndrome) haben schwerwiegende Auswirkungen
auf die Luftverkehrsdienste der Luftfahrtunternehmen
gehabt und zu einer erheblichen Verringerung der Nach-
frage zu Beginn der Flugplanperiode Sommer 2003
geführt.

(2) Um sicherzustellen, dass Luftfahrtunternehmen durch
die Nichtinanspruchnahme von Zeitnischen, die ihnen
für die Flugplanperiode 2003 zugewiesen waren, nicht
ihren Anspruch auf diese Zeitnischen verlieren, muss
klar und eindeutig festgestellt werden, dass die Flugplan-
perioden 2003 und 2004 durch den Krieg und den
Ausbruch des SARS-Syndroms beeinträchtigt sind.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates (4) sollte
daher entsprechend geändert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In die Verordnung (EWG) Nr. 95/93 wird folgender Artikel
eingefügt:

„Artikel 10b

Im Rahmen der Anwendung von Artikel 10 Absatz 3
akzeptieren die Koordinatoren, dass Luftfahrtunternehmen
in der Flugplanperiode Sommer 2004 ein Anrecht auf
dieselben Abfolgen von Zeitnischen haben, die ihnen für
die Flugplanperiode Sommer 2003 zugewiesen waren.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 22. Juli 2003.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. ALEMANNO
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1555/2003 DER KOMMISSION
vom 3. September 2003

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 4. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 3. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 3. September 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 060 56,8
096 45,5
999 51,1

0707 00 05 052 120,2
096 16,4
999 68,3

0709 90 70 052 65,0
999 65,0

0805 50 10 382 52,7
388 61,3
524 52,1
528 59,9
999 56,5

0806 10 10 052 71,2
064 64,8
999 68,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 76,2
400 80,0
508 70,7
512 90,8
720 49,8
800 201,0
804 101,1
999 95,7

0808 20 50 052 111,8
388 88,6
999 100,2

0809 30 10, 0809 30 90 052 122,0
999 122,0

0809 40 05 052 78,6
060 68,0
064 60,2
066 71,1
093 70,3
094 54,8
624 129,3
999 76,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1556/2003 DER KOMMISSION
vom 18. August 2003

zur Eröffnung einer Ausschreibung von Weinalkohol aus Lagerbeständen in Deutschland für neue
industrielle Verwendungen — Nr. 46/2003 EG

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Wein (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/
2003 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1623/2000 der Kommis-
sion vom 25. Juli 2000 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die gemeinsame Markt-
organisation für Wein bezüglich der Marktmechanismen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1411/2003 (4),
insbesondere auf Artikel 80,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1623/2000 wurden unter
anderem die Durchführungsbestimmungen zum Absatz
der Alkoholbestände festgelegt, die infolge der in den
Artikeln 27, 28 und 30 der Verordnung (EG) Nr. 1493/
1999 genannten Destillationen gebildet wurden und sich
im Besitz der Interventionsstellen befinden.

(2) Es sind Ausschreibungen von Weinalkohol zu neuen
industriellen Verwendungen durchzuführen, um die
gemeinschaftlichen Weinalkoholbestände zu verringern
und die Durchführung von Kleinprojekten in der
Gemeinschaft bzw. die Verarbeitung zu Ausfuhrwaren
für industrielle Zwecke zu ermöglichen. Der in Deutsch-
land gelagerte Weinalkohol besteht aus Mengen, die aus
der Destillation gemäß Artikel 30 der Verordnung (EG)
Nr. 1493/1999 stammen.

(3) Seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 2799/98 des
Rates vom 15. Dezember 1998 über die agromonetäre
Regelung nach Einführung des Euro (5), müssen die
Angebotspreise und Sicherheiten in Euro ausgedrückt
und die Zahlungen in Euro getätigt werden.

(4) Es ist angebracht, einen Mindestangebotspreis festzu-
setzen.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Wein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Es wird ein Verkauf durch Ausschreibung Nr. 46/2003 EG von
Weinalkohol zu neuen industriellen Verwendungen durchge-
führt. Der Alkohol stammt aus der Destillation gemäß Artikel
30 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 und befindet sich im
Besitz der deutschen Interventionsstelle.

Die zum Verkauf gebotene Menge beläuft sich auf 20 330,986
Hektoliter Alkohol von 100 % vol.

Artikel 2

Der Verkauf erfolgt gemäß den Bestimmungen der Artikel 79,
81, 82 Absätze 1, 2, 3 und 5, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 und
101 der Verordnung (EG) Nr. 1623/2000 und Artikel 2 der
Verordnung (EG) Nr. 2799/98.

Artikel 3

Der Lagerort der Partie, die Bezugsnummern zur Identifizierung
der jeweiligen Behältnisse, die in jedem Behältnis enthaltene
Alkoholmenge, der Mindestalkoholgehalt und die Qualität des
Alkohols, einige spezifische Angaben sowie die Dienststelle der
Kommission, bei der die Angebote eingereicht werden müssen,
sind in Anhang I der vorliegenden Verordnung genannt.

Artikel 4

Jedem Angebot ist der Nachweis über die Stellung einer Teil-
nahmesicherheit in Höhe von 4 Euro je Hektoliter Alkohol von
100 % vol bei der betreffenden Interventionsstelle beizufügen.

Artikel 5

Der Mindestpreis, auf den sich die Angebote beziehen können,
beträgt 9 EUR je Hektoliter Alkohol von 100 % vol.

Artikel 6

Die Probenahme ist in Artikel 98 der Verordnung (EG) Nr.
1623/2000 geregelt. Der Preis der Proben beträgt 10 EUR je
Liter.

Die Interventionsstelle übermittelt alle zweckdienlichen
Angaben über die Merkmale des zum Verkauf angebotenen
Alkohols.

Artikel 7

Die Sicherheit für die ordnungsgemäße Durchführung beträgt
30 EUR je Hektoliter Alkohol von 100 % vol.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 18. August 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

AUSSCHREIBUNG VON ALKOHOL ZU NEUEN INDUSTRIELLEN VERWENDUNGEN NR. 46/2003 EG

I. Lagerorte, Menge und Merkmale des zum Verkauf angebotenen Alkohols

Mitgliedstaat Ort
Nummer

der
Behältnisse

Menge in
Hektoliter

Alkohol von
100 % vol

Bezug:
Verordnung (EG)

Nr. 1493/1999 —
Artikel

Art des Alkohols

Deutschland D-63263 Neu-Isenburg
Schleussnerstr. 6

62 8 160,410 30 Rohalkohol + 92 %

D-37603 Holzminden
Papiermühle 16

107 8 607,320 30 Rohalkohol + 92 %

111 3 563,256 30 Rohalkohol + 92 %

Insgesamt 20 330,986

II. Bestimmung und Verwendung des Alkohols

Der zum Verkauf angebotene Alkohol ist für neue industrielle Verwendungen nach Artikel 79 der Verordnung (EG) Nr.
1623/2000 bestimmt.

Die Nachweise über die Bestimmung und Verwendung des Alkohols werden von einer internationalen Überwachungsge-
sellschaft ausgestellt und der jeweiligen Interventionsstelle übermittelt.

Die dabei anfallenden Kosten gehen zulasten des Zuschlagsempfängers.

III. Angebote

1. Die Angebote sind für eine Menge von 20 330,986 hl Alkohol, ausgedrückt in Hektolitern Alkohol von 100 % vol,
vorzulegen.

Angebote für geringere Mengen werden nicht berücksichtigt.

2. Die Übermittlung der Angebote erfolgt

— entweder per Einschreiben an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-
1049 Brüssel,

— oder durch Hinterlegung zwischen 11.00 und 12.00 Uhr des unter Punkt 4 genannten Tages an der Rezeption
des Gebäudes „Loi 130“ der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049
Brüssel.

3. Die Angebote sind in doppeltem Umschlag einzureichen; der verschlossene und versiegelte innere Umschlag trägt die
Aufschrift: „Angebot im Rahmen der Ausschreibung von Alkohol zu neuen industriellen Verwendungen, Nr. 46/
2003 EG — Alkohol, GD AGRI/D/4 — darf erst auf der Sitzung des Ausschusses für die Eröffnung der Angebote
eröffnet werden“; der äußere Umschlag trägt die Anschrift der Kommission.

4. Die Angebote müssen spätestens am 30. September 2003 um 12 Uhr (Ortszeit Brüssel) bei der Kommission
eingehen.

5. Jedes Angebot enthält den Namen und die Anschrift des Bieters sowie folgende Angaben:

a) Bezugsnummer der Ausschreibung von Alkohol zu neuen industriellen Verwendungen, Nr. 46/2003 EG;

b) Angebotspreis, ausgedrückt in Euro je Hektoliter Alkohol von 100 % vol;

c) sämtliche Verpflichtungen, Unterlagen und Erklärungen gemäß den Artikeln 82 und 97 der Verordnung (EG) Nr.
1623/2000 und dem Anhang II der vorliegenden Verordnung.

6. Bescheinigung der nachstehenden Interventionsstelle darüber, dass die Teilnahmesicherheit geleistet wurde:

— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 321, Besuchsanschrift: Adickesallee 40, D-60322
Frankfurt am Main, Postanschrift: D-60631 Frankfurt am Main, Telefon (49-69) 1564 0 (Zentrale) oder (49-69)
1564 479 (Durchwahl), Telefax (49-69) 1564 794, E-Mail: poststelle@ble.de.

Die Teilnahmesicherheit beläuft sich auf 81 323,944 EUR.
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ANHANG II

Verpflichtungen und Unterlagen, die der Bieter mit dem Angebot vorlegen muss:

1. Nachweis, dass die Teilnahmesicherheit bei der Interventionsstelle geleistet wurde;

2. Angabe des Ortes der Endverwendung des Alkohols und Verpflichtung des Bieters, diese Bestimmung einzuhalten;

3. das Angebot muss außerdem folgende Angaben enthalten: Name und Anschrift des Bieters, Bezugsnummer der
Ausschreibung, vorgeschlagener Preis, ausgedrückt in Euro je Hektoliter Alkohol von 100 % vol;

4. die Verpflichtung des Bieters, alle Vorschriften der betreffenden Ausschreibung einzuhalten;

5. eine Erklärung des Bieters, wonach er auf Beanstandungen der Qualität und der Eigenschaften des Erzeugnisses, für
das er den Zuschlag erhalten hat, verzichtet, mit allen Kontrollen betreffend die Zweckbestimmung und Verwendung
des Alkohols einverstanden und bereit ist, den Nachweis dafür zu erbringen, dass der Alkohol gemäß den in der
Bekanntmachung festgelegten Bedingungen verwendet wird.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1557/2003 DER KOMMISSION
vom 3. September 2003

zur Festsetzung der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1503/96 der Kommission
vom 29. Juli 1996 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates betreffend die Erhe-
bung von Einfuhrzöllen im Reissektor (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1298/2002 (4), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
Gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht bei der Einfuhr von geschältem oder
vollständig geschliffenem Reis um einen bestimmten
Prozentsatz und vermindert um den Einfuhrpreis. Dieser
Zoll darf jedoch den Satz des Gemeinsamen Zolltarifs
nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung
der repräsentativen Preise des betreffenden Erzeugnisses
auf dem Weltmarkt oder auf dem gemeinschaftlichen
Einfuhrmarkt berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beziehen und die im
Sektor Reis geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung in der Referenzquelle
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1503/96
vorliegt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden lassen,
sollten zu ihrer Berechnung die in einem Bezugszeitraum
festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt werden.

(6) Die Anwendung des Artikels 4 Absatz 1 zweiter Unter-
absatz der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 hat die Anpas-
sung der Zölle, die am 15. Mai 2003 durch die Verord-
nung (EG) Nr. 832/2003 der Kommission (5) festgesetzt
worden sind, gemäß den Anhängen der vorliegenden
Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Reis gemäß Artikel 11 Absätze 1 und 2 der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 anwendbaren Einfuhrzölle
werden gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1503/96
angepasst und in Anhang I unter Zugrundelegung der im
Anhang II angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 4. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 3. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG I

Festsetzung der Einfuhrzölle für Reis und Bruchreis

(in EUR/t)

KN-Code

Zoll (5)

Drittländer
(außer AKP-Staaten und

Bangladesch) (3)
AKP-Staaten (1) (2) (3) Bangladesch (4) Basmati

Indien und Pakistan (6) Ägypten (8)

1006 10 21 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 23 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 25 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 27 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 92 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 94 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 96 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 98 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 20 11 264,00 88,06 127,66 198,00

1006 20 13 264,00 88,06 127,66 198,00

1006 20 15 264,00 88,06 127,66 198,00

1006 20 17 246,82 82,05 119,07 0,00 185,11

1006 20 92 264,00 88,06 127,66 198,00

1006 20 94 264,00 88,06 127,66 198,00

1006 20 96 264,00 88,06 127,66 198,00

1006 20 98 246,82 82,05 119,07 0,00 185,11

1006 30 21 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 23 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 25 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 27 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 42 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 44 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 46 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 48 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 61 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 63 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 65 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 67 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 92 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 94 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 96 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 98 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 40 00 (7) 41,18 (7) 96,00

(1) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in den AKP-Staaten gilt der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2286/2002 des Rates (ABl. L 345 vom 10.12.2002, S. 5) und
der geänderten Verordnung (EG) Nr. 638/2003 der Kommission (ABl. L 93 vom 9.4.2003, S. 3) festgelegte Zoll.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 wird bei der unmittelbaren Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean in das überseeische Departement Réunion kein Zoll erhoben.

(3) Der bei der Einfuhr von Reis in das überseeische Departement Réunion zu erhebende Zoll ist in Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 festgesetzt.
(4) Bei der Einfuhr von Reis, ausgenommen Bruchreis (KN-Code 1006 40 00), mit Ursprung in Bangladesch gilt der im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des

Rates (ABl. L 337 vom 4.12.1990, S. 1) und der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 862/91 der Kommission (ABl. L 88 vom 9.4.1991, S. 7) festgelegte Zoll.
(5) Gemäß Artikel 101 Absatz 1 des geänderten Beschlusses 91/482/EWG des Rates (ABl. L 263 vom 19.9.1991, S. 1) werden Erzeugnisse mit Ursprung in überseeischen

Ländern und Gebieten zollfrei eingeführt.
(6) Für geschälten Reis der Sorte Basmati, der seinen Ursprung in Indien und Pakistan hat, wird eine Ermäßigung um 250 EUR/t berücksichtigt (Artikel 4a der geänderten

Verordnung (EG) Nr. 1503/96).
(7) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
(8) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in und Herkunft aus Ägypten gilt der im Rahmen der Verordnungen (EG) Nr. 2184/96 des Rates (ABl. L 292 vom 15.11.1996,

S. 1) und (EG) Nr. 196/97 der Kommission (ABl. L 31 vom 1.2.1997, S. 53) festgelegte Zoll.
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ANHANG II

Berechnung des im Sektor Reis zu erhebenden Einfuhrzolls

Paddy
Indica Japonica

Reisbruch
Geschält Geschliffen Geschält Geschliffen

1. Einfuhrzoll (EUR/t) (1) 246,82 416,00 264,00 416,00 (1)

2. Berechnungsbestandteile

a) cif-Preis Arag (EUR/t) — 290,21 214,52 266,42 309,60 —

b) fob-Preis (EUR/t) — — — 238,77 281,95 —

c) Frachtkosten (EUR/t) — — — 27,65 27,65 —

d) Quelle — USDA und
Operator

USDA und
Operator

Operator Operator —

(1) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1558/2003 DER KOMMISSION
vom 3. September 2003

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsenta-

tiven Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1166/2003 der Kommission (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1311/
2003 (6), festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die
Änderung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang
zur vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 4. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 3. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

4.9.2003 L 221/11Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 104 vom 20.4.2002, S. 26.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 16.
(4) ABl. L 85 vom 20.3.1998, S. 5.

(5) ABl. L 162 vom 1.7.2003, S. 57.
(6) ABl. L 185 vom 24.7.2003, S. 22.



ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 3. September 2003 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weiß-
zucker, Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und

zusätzlichen Zölle

(in EUR)

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg
Eigengewicht Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht

1701 11 10 (1) 15,39 8,87

1701 11 90 (1) 15,39 15,17

1701 12 10 (1) 15,39 8,64

1701 12 90 (1) 15,39 14,66

1701 91 00 (2) 19,79 16,55

1701 99 10 (2) 19,79 11,11

1701 99 90 (2) 19,79 11,11

1702 90 99 (3) 0,20 0,44

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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RICHTLINIE 2003/58/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 15. Juli 2003

zur Änderung der Richtlinie 68/151/EWG des Rates in Bezug auf die Offenlegungspflichten von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe
g),

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozia-
lausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erste Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März
1968 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die
in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des
Artikels 58 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der
Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um
diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (4), regelt
die Verpflichtung der Gesellschaften, deren Haftung
beschränkt ist, zur Offenlegung einer Reihe von
Urkunden und Angaben.

(2) Im Rahmen der im Oktober 1998 von der Kommission
eingeleiteten vierten Phase der Initiative zur Vereinfa-
chung der Rechtsvorschriften im Binnenmarkt (SLIM)
legte eine für das Gesellschaftsrecht eingesetzte Arbeits-
gruppe im September 1999 einen Bericht über die
Vereinfachung der Ersten und Zweiten Gesellschafts-
rechtsrichtlinie vor, der verschiedene Empfehlungen
enthielt.

(3) Eine Modernisierung der Richtlinie 68/151/EWG anhand
der in diesen Empfehlungen dargelegten Grundsätze
sollte den Zugang der betroffenen Parteien zu Unterneh-
mensinformationen erleichtern und beschleunigen und
die Offenlegungspflichten der Gesellschaften erheblich
vereinfachen.

(4) Die Liste der Gesellschaften, die von der Richtlinie 68/
151/EWG erfasst werden, sollte aktualisiert werden, um
den auf nationaler Ebene seit der Verabschiedung der
Richtlinie geschaffenen neuen oder abgeschafften Gesell-
schaftsformen Rechnung zu tragen.

(5) Verschiedene Richtlinien sind seit 1968 mit dem Ziel
verabschiedet worden, die Anforderungen an die Rech-
nungslegungsunterlagen, die von Gesellschaften aufge-
stellt werden müssen, zu harmonisieren, namentlich die
Vierte Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli

1978 über den Jahresabschluss von Gesellschaften
bestimmter Rechtsformen (5), die Siebente Richtlinie 83/
349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 über den konso-
lidierten Abschluss (6), die Richtlinie 86/635/EWG des
Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss
und den konsolidierten Abschluss von Banken und
anderen Finanzinstituten (7) und die Richtlinie 91/674/
EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von
Versicherungsunternehmen (8). Die Verweise in der
Richtlinie 68/151/EWG auf die Rechnungslegungsunter-
lagen, die in Übereinstimmung mit diesen Richtlinien
veröffentlicht werden müssen, sollten entsprechend
geändert werden.

(6) Im Zusammenhang mit der angestrebten Modernisierung
sollten Gesellschaften unbeschadet der grundlegenden
Anforderungen und vorgeschriebenen Formalitäten des
einzelstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten die Möglich-
keit haben, die erforderlichen Urkunden und Angaben
auf Papier oder in elektronischer Form einzureichen.

(7) Die betroffenen Parteien sollten in der Lage sein, von
dem Register Kopien dieser Urkunden und Angaben
sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form zu
erhalten.

(8) Die Mitgliedstaaten sollten das Amtsblatt, in dem die
offen zu legenden Urkunden und Angaben bekannt zu
machen sind, in Papierform oder in elektronischer Form
führen oder Bekanntmachungen durch andere ebenso
wirksame Formen vorschreiben können.

(9) Der grenzüberschreitende Zugang zu Unternehmensin-
formationen sollte erleichtert werden, indem zusätzlich
zur obligatorischen Offenlegung in einer der im
Mitgliedstaat des Unternehmens zugelassenen Sprachen
die freiwillige Eintragung der erforderlichen Urkunden
und Angaben in weiteren Sprachen gestattet wird.
Gutgläubig handelnde Dritte sollten sich auf diese
Übersetzungen berufen können.

(10) Es sollte klargestellt werden, dass die in Artikel 4 der
Richtlinie 68/151/EWG vorgeschriebenen Angaben in
allen Briefen und Bestellscheinen der Gesellschaft
unabhängig davon zu machen sind, ob sie Papierform
oder eine andere Form aufweisen. Im Zuge der techni-
schen Entwicklungen sollte auch vorgesehen werden,
dass diese Angaben auf den Webseiten der Gesellschaft
zu machen sind.

(11) Die Richtlinie 68/151/EWG sollte entsprechend geändert
werden —
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 68/151/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1:

a) der dritte Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— in Frankreich:

la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée, la société par
actions simplifiée;“

b) der sechste Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— in den Niederlanden:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid;“

c) der neunte Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— in Dänemark:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;“

d) der vierzehnte Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— in Finnland:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen
osakeyhtiö/publikt aktiebolag;“.

2. Artikel 2:

a) Absatz 1 Buchstabe f) erhält folgende Fassung:

„f) die nach Maßgabe der Richtlinien 78/660/EWG (*),
83/349/EWG (**), 86/635/EWG (***) und 91/674/
EWG (****) für jedes Geschäftsjahr offen zu legenden
Unterlagen der Rechnungslegung;

(*) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2003/38/EG des Rates (ABl. L
120 vom 15.5.2003, S. 22).

(**) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2003/51/EG (ABl. L 178 vom
17.7.2003, S. 16).

(***) ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1. Zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2003/51/EG.

(****) ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

(1) In jedem Mitgliedstaat wird entweder bei einem
zentralen Register oder bei einem Handels- oder Gesell-
schaftsregister für jede der dort eingetragenen Gesellschaften
eine Akte angelegt.

(2) Alle Urkunden und Angaben, die nach Artikel 2 der
Offenlegung unterliegen, sind in dieser Akte zu hinterlegen
oder in das Register einzutragen; der Gegenstand der Eintra-
gungen in das Register muss in jedem Fall aus der Akte
ersichtlich sein.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Gesellschaften
und sonstige anmelde- oder mitwirkungspflichtige Personen
und Stellen alle Urkunden und Angaben, die nach Artikel 2
der Offenlegung unterliegen, spätestens ab dem 1. Januar
2007 in elektronischer Form einreichen können. Die
Mitgliedstaaten können außerdem den Gesellschaften aller

oder bestimmter Rechtsformen die Einreichung aller oder
eines Teils der betreffenden Urkunden und Angaben in elek-
tronischer Form vorschreiben.

Alle in Artikel 2 bezeichneten Urkunden und Angaben, die
spätestens ab dem 1. Januar 2007 auf Papier oder in elektro-
nischer Form eingereicht werden, werden in elektronischer
Form in der Akte hinterlegt oder in das Register eingetragen.
Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass alle
betreffenden Urkunden und Angaben, die spätestens ab dem
1. Januar 2007 auf Papier eingereicht werden, durch das
Register in elektronische Form gebracht werden.

Die in Artikel 2 bezeichneten Urkunden und Angaben, die
bis spätestens zum 31. Dezember 2006 auf Papier einge-
reicht wurden, müssen nicht automatisch durch das Register
in elektronische Form gebracht werden. Die Mitgliedstaaten
sorgen jedoch dafür, dass sie nach Eingang eines Antrags
auf Offenlegung in elektronischer Form nach den zur
Umsetzung von Absatz 3 verabschiedeten Regelungen durch
das Register in elektronische Form gebracht werden.

(3) Eine vollständige oder auszugsweise Kopie der in
Artikel 2 bezeichneten Urkunden oder Angaben muss auf
Antrag erhältlich sein. Spätestens ab dem 1. Januar 2007
können die Anträge bei dem Register wahlweise auf Papier
oder in elektronischer Form gestellt werden.

Ab einem von jedem Mitgliedstaat festzulegenden Zeitpunkt,
spätestens aber ab dem 1. Januar 2007 müssen Kopien
gemäß Unterabsatz 1 von dem Register wahlweise auf
Papier oder in elektronischer Form erhältlich sein. Dies gilt
für alle Urkunden und Angaben unabhängig davon, ob sie
vor oder nach dem festgelegten Zeitpunkt eingereicht
wurden. Die Mitgliedstaaten können jedoch beschließen,
dass alle oder bestimmte Kategorien der spätestens bis zum
31. Dezember 2006 auf Papier eingereichten Urkunden und
Angaben von dem Register nicht in elektronischer Form
erhältlich sind, wenn sie vor einem bestimmten, dem Datum
der Antragstellung vorausgehenden Zeitraum bei dem Re-
gister eingereicht wurden. Dieser Zeitraum darf zehn Jahre
nicht unterschreiten.

Die Gebühren für die Ausstellung einer vollständigen oder
auszugsweisen Kopie der in Artikel 2 bezeichneten
Urkunden oder Angaben auf Papier oder in elektronischer
Form dürfen die Verwaltungskosten nicht übersteigen.

Die Richtigkeit der auf Papier ausgestellten Kopien wird
beglaubigt, sofern der Antragsteller auf diese Beglaubigung
nicht verzichtet. Die Richtigkeit der Kopien in elektronischer
Form wird nicht beglaubigt, es sei denn, die Beglaubigung
wird vom Antragsteller ausdrücklich verlangt.

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit bei der Beglaubigung von Kopien in elektronischer
Form sowohl die Echtheit ihrer Herkunft als auch die Unver-
sehrtheit ihres Inhalts durch die Heranziehung mindestens
einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur im Sinne des
Artikels 2 Absatz 2 der Richtlinie 1999/93/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999
über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektroni-
sche Signaturen (*) sichergestellt wird.
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(4) Die in Absatz 2 bezeichneten Urkunden und Angaben
sind in einem von dem Mitgliedstaat zu bestimmenden
Amtsblatt entweder in Form einer vollständigen oder
auszugsweisen Wiedergabe oder in Form eines Hinweises
auf die Hinterlegung des Dokuments in der Akte oder auf
seine Eintragung in das Register bekannt zu machen. Das
von dem Mitgliedstaat zu diesem Zweck bestimmte Amts-
blatt kann in elektronischer Form geführt werden.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Bekanntma-
chung im Amtsblatt durch eine andere ebenso wirksame
Form der Veröffentlichung zu ersetzen, die zumindest die
Verwendung eines Systems voraussetzt, mit dem die offen
gelegten Informationen chronologisch geordnet über eine
zentrale elektronische Plattform zugänglich gemacht
werden.

(5) Die Urkunden und Angaben können Dritten von der
Gesellschaft erst nach der Offenlegung gemäß Absatz 4
entgegengehalten werden, es sei denn, die Gesellschaft weist
nach, dass die Urkunden oder Angaben den Dritten bekannt
waren.

Bei Vorgängen, die sich vor dem sechzehnten Tag nach der
Offenlegung ereignen, können die Urkunden und Angaben
Dritten jedoch nicht entgegengehalten werden, die nach-
weisen, dass es ihnen unmöglich war, die Urkunden oder
Angaben zu kennen.

(6) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um zu verhindern, dass der Inhalt der nach
Absatz 4 offen gelegten Informationen und der Inhalt des
Registers oder der Akte voneinander abweichen.

Im Fall einer Abweichung kann der nach Absatz 4 offen
gelegte Text Dritten jedoch nicht entgegengehalten werden;
diese können sich jedoch auf den offen gelegten Text
berufen, es sei denn, die Gesellschaft weist nach, dass der in
der Akte hinterlegte oder im Register eingetragene Text den
Dritten bekannt war.

(7) Dritte können sich darüber hinaus stets auf Urkunden
und Angaben berufen, für die die Formalitäten der Offenle-
gung noch nicht erfüllt worden sind, es sei denn, die
Urkunden oder Angaben sind mangels Offenlegung nicht
wirksam.

(8) Im Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck ‚in
elektronischer Form‘, dass die Information mittels Geräten
für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler
Kompression) und Speicherung von Daten am Ausgangs-
punkt gesendet und am Endpunkt empfangen wird und sie
vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder
anderem elektromagnetischen Wege in der von den
Mitgliedstaaten bestimmten Art und Weise gesendet, weiter-
geleitet und empfangen wird.

(*) ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12.“

4. Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 3a

(1) Urkunden und Angaben, die nach Artikel 2 der
Offenlegung unterliegen, sind in einer der Sprachen zu
erstellen und zu hinterlegen, die nach der Sprachregelung,
die in dem Mitgliedstaat gilt, in dem die Akte gemäß Artikel
3 Absatz 1 angelegt wird, zulässig sind.

(2) Zusätzlich zu der obligatorischen Offenlegung nach
Artikel 3 lassen die Mitgliedstaaten die freiwillige Offenle-
gung der in Artikel 2 bezeichneten Urkunden und Angaben
in Übereinstimmung mit Artikel 3 in jeder anderen Amts-
sprache der Gemeinschaft zu.

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die Überset-
zung dieser Urkunden und Angaben zu beglaubigen ist.

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
um den Zugang Dritter zu den freiwillig offen gelegten
Übersetzungen zu erleichtern.

(3) Zusätzlich zu der obligatorischen Offenlegung nach
Artikel 3 und der freiwilligen Offenlegung nach Absatz 2
des vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten die
Offenlegung der betreffenden Urkunden und Angaben in
Übereinstimmung mit Artikel 3 in jeder anderen Sprache
zulassen.

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die Überset-
zung dieser Urkunden und Angaben zu beglaubigen ist.

(4) Im Fall einer Abweichung zwischen den in den Amts-
sprachen des Registers offen gelegten Urkunden und
Angaben und deren freiwillig offen gelegten Übersetzungen
können letztere Dritten nicht entgegengehalten werden;
diese können sich jedoch auf die freiwillig offen gelegten
Übersetzungen berufen, es sei denn, die Gesellschaft weist
nach, dass ihnen die Fassung, für die die Offenlegungspflicht
gilt, bekannt war.“

5. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass auf Briefen und
Bestellscheinen, die auf Papier oder in sonstiger Weise
erstellt werden, Folgendes anzugeben ist:

a) die notwendigen Angaben zur Identifizierung des Re-
gisters, bei dem die in Artikel 3 bezeichnete Akte ange-
legt worden ist, sowie die Nummer der Eintragung der
Gesellschaft in dieses Register;

b) die Rechtsform und der satzungsmäßige Sitz der Gesell-
schaft sowie gegebenenfalls, dass sich die Gesellschaft in
Liquidation befindet.

Wird auf diesen Dokumenten das Gesellschaftskapital ange-
geben, so ist das gezeichnete und eingezahlte Kapital anzu-
geben.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Webseiten der
Gesellschaft zumindest die in Absatz 1 genannten Angaben
enthalten sowie gegebenenfalls die Angabe des gezeichneten
und eingezahlten Kapitals.“

6. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Die Mitgliedstaaten drohen geeignete Maßregeln zumindest
für den Fall an,

a) dass die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f) vorgeschrie-
bene Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen
unterbleibt;

b) dass die in Artikel 4 vorgesehenen obligatorischen
Angaben auf den Geschäftspapieren oder auf der
Webseite der Gesellschaft fehlen.“
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Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem 31. Dezember 2006 nachzukommen. Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

(3) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat spätestens bis zum 1. Januar 2012 einen
Bericht und legt gegebenenfalls angesichts der Erfahrungen bei
der Umsetzung dieser Richtlinie, ihrer Ziele und der dann anzu-
treffenden technischen Neuerungen einen Vorschlag zu ihrer
Änderung vor.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 15. Juli 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. TREMONTI
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 20. August 2003

zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, gemäß der Richtlinie 94/55/EG bestimmte Ausnahmen in
Bezug auf den Gefahrguttransport auf der Straße zu genehmigen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3027)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/635/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 94/55/EG vom 21. November 1994
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für
den Gefahrguttransport auf der Straße (1), geändert durch die
Richtlinie 2000/61/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 9,

gestützt auf die von den betreffenden Mitgliedstaaten erhaltenen
Mitteilungen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 94/55/EG können die Mitglied-
staaten für Beförderungen geringer Mengen bestimmter
gefährlicher Güter auf ihrem Gebiet Vorschriften
erlassen, die weniger streng sind als die der Anhänge der
Richtlinie; dies gilt jedoch nicht für Stoffe mittlerer oder
hoher Radioaktivität.

(2) Gemäß der Richtlinie 94/55/EG können die Mitglied-
staaten für örtlich begrenzte Beförderungen auf ihrem
Gebiet andere als die in den Anhängen dieser Richtlinie
festgelegten Vorschriften erlassen.

(3) Eine Reihe von Mitgliedstaaten haben der Kommission
mitgeteilt, dass sie solche Vorschriften erlassen wollen.
Diese Vorschriften wurden von der Kommission geprüft,
und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass die
einschlägigen Bedingungen erfüllt werden. Daher sollten
die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, diese Vorschriften
zu erlassen.

(4) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des durch Artikel 9 der
Richtlinie 94/55/EG eingesetzten Ausschusses für den
Gefahrguttransport —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang I aufgeführten Mitgliedstaaten werden ermäch-
tigt, für die Beförderung kleiner Mengen bestimmter gefährli-
cher Güter auf der Straße auf ihrem Gebiet die in diesem
Anhang genannten Vorschriften zu erlassen.

Diese Vorschriften sind unterschiedslos anzuwenden.

Artikel 2

Die im Anhang II aufgeführten Mitgliedstaaten werden ermäch-
tigt, in Bezug auf den örtlich begrenzten Verkehr auf ihrem
Gebiet die in diesem Anhang genannten Vorschriften zu
erlassen.

Diese Vorschriften sind unterschiedslos anzuwenden.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. August 2003

Für die Kommission
Loyola DE PALACIO

Vizepräsidentin
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ANHANG I

AUSNAHMEN FÜR MITGLIEDSTAATEN FÜR KLEINE MENGEN BESTIMMTER GEFÄHRLICHER GÜTER

BELGIEN

RO-SQ 1.1

Betrifft: Klasse 1 — Kleine Mengen

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.1.3.6

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Randnummer 1.1.3.6 begrenzt die Menge von Wettersprengstoffen, die in einem
normalen Fahrzeug befördert werden kann, auf 20 kg.

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs, modifié par
l'arrêté royal du 14 mai 2000

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Artikel 111. Betreibern von Lagern, die vom Ort der Bevorratung entfernt liegen, kann erlaubt werden, höchstens 25 kg
Dynamit oder schwer entzündbare Sprengstoffe und 300 Zündkapseln in gewöhnlichen Kraftfahrzeugen unter den vom
Sprengstoffdienst im Einzelfall festzulegenden Bedingungen zu befördern.

RO-SQ 1.2

Betrifft: Beförderung ungereinigter leerer Container, die Erzeugnisse unterschiedlicher Klassen enthielten

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1.1.6

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Ausnahme 6-97

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Angabe auf dem Frachtbrief: „Ungereinigte leere Verpackungen, die Erzeugnisse unterschiedlicher Klassen enthielten“

Anmerkungen:

Von der Europäischen Kommission als Nr. 21 (unter Artikel 6 Nummer 10) registrierte Ausnahme

DÄNEMARK

RO-SQ 2.1

Betrifft: Beförderung von Abfälle oder Rückstände gefährlicher Stoffe enthaltenden Verpackungen aus Haushalten und
Laboren zur Entsorgung

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 2.1.2 und 4.1.10

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Zuordnungsgrundsätze. Vorschriften über die Zusammenpackung

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods § 4,
stk. 3

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Innenverpackungen mit Abfällen oder Rückständen chemischer Stoffe aus Haus-
halten oder Laboren dürfen in bestimmten UN-zugelassenen Außenverpackungen zusammen verpackt werden. Der
Inhalt der einzelnen Innenverpackung darf 5 kg oder 5 Liter nicht übersteigen. Der Inhalt einer Außenverpackung kann
insgesamt einer UN-Nummer zugeordnet werden.

Anmerkungen: Bei Abfällen oder Restmengen chemischer Stoffe aus Haushalten oder Laboren lässt sich eine eindeutige
Zuordnung nicht vornehmen. Die Verpackungen sind im Einzelhandel verkauft worden und sind insofern Innenverpa-
ckungen. Um diese Verpackungen der Entsorgung in spezialisierten Anlagen zuführen zu können, ist die Zusammen-
packung unter allgemeineren Bedingungen zugelassen. Es ist erforderlich, eine nur grobe Zuordnung zuzulassen, da die
Originaletiketten der Verpackungen oftmals fehlen oder unleserlich sind.
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RO-SQ 2.2

Betrifft: Beförderung von Verpackungen mit explosiven Stoffen und Verpackungen mit Sprengkapseln in einem Fahrzeug

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 7.5.2.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschriften über die Zusammenpackung

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods § 4,
stk. 1.

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Gemäß § 4, stk. 1 sind die Bestimmungen des ADR beim Gefahrguttransport auf
der Straße zu beachten.

Anmerkungen: Aus praktischen Erwägungen ist es erforderlich, explosive Stoffe zusammen mit Sprengkapseln in einem
Fahrzeug verladen zu können, wenn diese Güter vom Ort ihrer Lagerung zum Arbeitsplatz und zurück befördert
werden.

Wenn die dänischen Rechtsvorschriften über den Gefahrguttransport geändert werden, werden die dänischen Behörden
derartige Beförderungen unter den folgenden Bedingungen gestatten:

1. Es dürfen nicht mehr als 25 kg explosive Stoffe der Gruppe D befördert werden.

2. Es dürfen nicht mehr als 200 Sprengkapseln der Gruppe B befördert werden.

3. Sprengkapseln und explosive Stoffe müssen getrennt in UN-zugelassenen Verpackungen gemäß den Bestimmungen
der Richtlinie 2000/61/EG zur Änderung der Richtlinie 94/55/EG verpackt werden.

4. Der Abstand zwischen Verpackungen mit Sprengkapseln und Verpackungen mit explosiven Stoffen muss mindestens
einen Meter betragen. Der Abstand muss auch nach einer scharfen Bremsung gewahrt bleiben. Verpackungen mit
explosiven Stoffen und Verpackungen mit Sprengkapseln sind so zu verladen, dass sie schnell vom Fahrzeug abge-
laden werden können.

5. Alle sonstigen Bestimmungen für den Gefahrguttransport auf der Straße sind einzuhalten.

DEUTSCHLAND

RO-SQ 3.1

Betrifft: Zusammenpackung und -ladung von Pkw-Teilen der Einstufung 1.4G mit bestimmten gefährlichen Gütern (n4)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 4.1.10 und 7.5.2.1 ADR

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschriften über Zusammenpackung und -ladung

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999, S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 45

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: UN 0431 und UN 0503 dürfen in bestimmten Mengen, die in der Ausnahme ange-
geben sind, zusammen mit bestimmten gefährlichen Gütern (Erzeugnissen der Pkw-Fertigung) geladen werden. Der Wert
1000 (vergleichbar mit Absatz 1.1.3.6.4) darf nicht überschritten werden.

Anmerkungen: Die Ausnahme ist erforderlich, um je nach der örtlichen Nachfrage die schnelle Lieferung von sicherheits-
bezogenen Pkw-Teilen zu gewährleisten. Aufgrund der großen Vielfalt des Sortiments ist die Lagerung dieser Erzeugnisse
in den Werkstätten nicht üblich.

RO-SQ 3.2

Betrifft: Ausnahme von der Vorschrift, nach der für bestimmte Mengen gefährlicher Güter im Sinne von 1.1.3.6 (n1) ein
Beförderungspapier und ein Frachtbrief mitzuführen sind

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1.1.1 und 5.4.1.1.6

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Inhalt des Beförderungsdokuments

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999, S. 1435), Ausnahme Nr. 55

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Für alle Klassen außer Klasse 7 gilt: ein Beförderungspapier ist nicht erforderlich,
wenn die Menge der beförderten Güter die in 1.1.3.6 angegebenen Mengen nicht überschreitet.
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Anmerkungen: Die durch die Kennzeichnung und Etikettierung der Verpackungen bereitgestellten Angaben gelten als
ausreichend für die innerstaatliche Beförderung, da ein Beförderungspapier nicht immer angemessen ist, wenn es sich
um die örtliche Verteilung handelt.

Von der Europäischen Kommission als Nr. 22 (unter Artikel 6 Nummer 10) registrierte Ausnahme

RO-SQ 3.3

Betrifft: Beförderung in kleinen Mengen, ohne dass ein Feuerlöscher mitgeführt wird (n3)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.1.4.1 a)

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Feuerlöschgerät für Beförderungseinheiten

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999, S. 1435), Ausnahme Nr. 85

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Ein Feuerlöscher braucht nicht mitgeführt werden, wenn die in 1.1.3.6 genannten
Mengen nicht überschritten werden.

Anmerkungen: Erfahrungsgemäß wird die Sicherheit bei der betreffenden Beförderung nicht beeinträchtigt.

Von der Europäischen Kommission als Nr. 63 (unter Artikel 6 Nummer 10) registrierte Ausnahme

FRANKREICH

RO-SQ 6.1

Betrifft: Beförderung tragbarer und mobiler Gammaradiografiegeräte (18)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A und B

Inhalt des Anhangs der Richtlinie:

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route — article 28

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die Beförderung von Gammaradiografiegeräten durch Nutzer in Sonderfahrzeugen
ist ausgenommen, unterliegt jedoch besonderen Vorschriften.

RO-SQ 6.2

Betrifft: Beförderung unter UN 3291 fallender klinischer Abfälle, die infektiöse Risiken bergen und als anatomische Teile
behandelt werden, mit einer Masse bis zu 15 kg

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A und B

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route — article 12

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Ausnahme von den Vorschriften des ADR für die Beförderung unter UN 3291
fallender klinischer Abfälle, die infektiöse Risiken bergen und als anatomische Teile behandelt werden, mit einer Masse
bis zu 15 kg
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RO-SQ 6.3

Betrifft: Beförderung gefährlicher Stoffe in öffentlichen Verkehrsmitteln für den Personenverkehr (18)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.3.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Beförderung von Fahrgästen und gefährlichen Gütern

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route — article 21

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die Beförderung gefährlicher Güter in öffentlichen Verkehrsmitteln als Handgepäck
ist zulässig: Es gelten lediglich die Vorschriften über Verpackung, Kennzeichnung und Etikettierung gemäß 4.1, 5.2
und 3.4.

Anmerkungen: Als Handgepäck dürfen lediglich gefährliche Güter zur eigenen persönlichen oder beruflichen Verwendung
befördert werden. Tragbare Gasbehälter sind für Patienten mit Atembeschwerden in der für eine Fahrt erforderlichen
Menge zulässig.

RO-SQ 6.4

Betrifft: Beförderung kleiner Mengen gefährlicher Güter auf eigene Rechnung (18)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1.

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Verpflichtung, ein Beförderungspapier mitzuführen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route — article 23, paragraphe 2

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die Beförderung kleiner Mengen gefährlicher Güter auf eigene Rechnung, die die in
1.1.3.6 festgelegten Mengen nicht übersteigt, unterliegt nicht der Verpflichtung gemäß 5.4.1, nach der ein Beförderungs-
papier mitzuführen ist.

VEREINIGTES KÖNIGREICH

RO-SQ 15.1

Betrifft: Beförderung bestimmter, leicht radioaktiver Gegenstände wie Uhren, Rauchdetektoren, Taschenkompasse (E1)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: die meisten Vorschriften des ADR

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschriften für die Beförderung von Stoffen der Klasse 7

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996,
reg 3(2)(f), (g) and (h)

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: vollständige Ausnahme von den Bestimmungen der nationalen Vorschriften für
bestimmte Industrieprodukte, die begrenzte Mengen an radioaktiven Stoffen enthalten

Anmerkungen: Bei dieser Ausnahme handelt es sich um eine kurzfristige Maßnahme, die nach der Einbeziehung der
IAEO-Vorschriften in das ADR nicht mehr erforderlich sein wird.
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RO-SQ 15.2

Betrifft: Ausnahme von der Vorschrift, nach der für bestimmte Mengen gefährlicher Güter im Sinne von 1.1.3.6 (n1) ein
Beförderungspapier mitzuführen ist (E2)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.1.3.6.2 und 1.1.3.6.3

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Ausnahmen von bestimmten Vorschriften für bestimmte Mengen je Beförderungseinheit

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 and reg.
13 and Schedule 2(8)

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Für begrenzte Mengen ist kein Beförderungspapier erforderlich, außer diese sind
Teil einer größeren Ladung.

Anmerkungen: Diese Ausnahme ist zweckmäßig für den innerstaatlichen Verkehr, da ein Beförderungspapier nicht immer
angemessen ist, wenn es sich um die örtliche Verteilung handelt.

RO-SQ 15.3

Betrifft: Beförderung leichtwandiger Metallgasflaschen zur Verwendung in Heißluftballons zwischen dem Füllplatz und
dem Start- und Landeplatz (E3)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 6.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Gasbehälter

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: in künftigen Vorschriften festzulegen

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: siehe oben

Anmerkungen: Gasflaschen für Heißluftballons sind so ausgelegt, dass sie möglichst leicht sind; daher können sie den
normalen Anforderungen an Gasflaschen nicht genügen. Sie haben ein durchschnittliches Fassungsvermögen von 70
Liter Wasser, die größeren bis zu 90 Liter. Das Fahrzeug befördert in keinem Fall mehr als 5 Flaschen auf einmal.

RO-SQ 15.4

Betrifft: Ausnahme von der Vorschrift, nach der Fahrzeuge zur Beförderung schwach radioaktiver Stoffe mit Feuerlösch-
gerät ausgerüstet werden müssen (E4)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.1.4

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschrift, nach der Fahrzeuge mit Feuerlöschgeräten ausgerüstet werden müssen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996,
regs 34(4) and (5)

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Durch Vorschrift 34(4) wird die Vorschrift über das Mitführen von Feuerlösch-
geräten an Bord von Fahrzeugen aufgehoben, die nur ausgenommene Versandstücke befördern (UN 2908, 2909, 2910
und 2911).

Durch Vorschrift 34(5) wird die Vorschrift gelockert, wenn nur eine kleine Zahl von Versandstücken befördert wird.

Anmerkungen: Das Mitführen von Feuerlöschgeräten ist in der Praxis irrelevant für die Beförderung von UN 2908,
2909, 2910, UN 2911, die häufig in kleinen Fahrzeugen erfolgt.
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RO-SQ 15.5

Betrifft: Verteilung von Gütern in Innenverpackungen an Einzelhändler oder Verbraucher in begrenzten Mengen (außer
Klassen 1 und 7) von den örtlichen Auslieferungslagern oder Verbrauchern und von den Einzelhändlern an die Endver-
braucher (N1)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 3.4 und 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Dangerous Goods (Classification, Packaging & Labelling) and
Use of Transportable Pressure Receptacles Regulations 1996, regs 6(1), 6(3) and 8(5) and Schedule 3

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Verpackungen brauchen keine RID/ADR- oder UN-Kennzeichnung oder sonstige
Kennzeichnung zu tragen, wenn sie Güter in den in der Liste 3 begrenzten Mengen enthalten.

Anmerkungen: ADR-Vorschriften sind in den letzten Etappen der Beförderung von einem Auslieferungslager zum
Einzelhändler oder Verbraucher oder von einem Einzelhändler zum Endverbraucher unzweckmäßig. Zweck dieser
Ausnahme ist es zuzulassen, dass die Innenverpackungen von Waren für den Einzelhandelsvertrieb, die gemäß 3.4 in
begrenzten Mengen verpackt sind, auf dem letzten Streckenabschnitt einer örtlichen Auslieferung ohne eine Außenver-
packung befördert werden können.

RO-SQ 15.6

Betrifft: Verbringung von normalerweise leeren ortsfesten Tanks, die nicht zur Beförderung bestimmt sind (N2)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Teile 5 und 7-9 (94/55/EG)

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschriften über Versandverfahren, Beförderung, Betrieb und Fahrzeuge

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: in künftigen Vorschriften festzulegen

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: siehe oben

Anmerkungen: Die Verbringung dieser ortsfesten Tanks ist keine Beförderung gefährlicher Güter im herkömmlichen
Sinne, so dass die ADR-Bestimmungen in der Praxis keine Anwendung finden. Da die Tanks „normalerweise leer“ sind,
sind die in ihnen enthaltenen Mengen an gefährlichen Stoffen naturgemäß äußerst gering.

RO-SQ 15.7

Betrifft: Für Güter der Klasse 1 soll in den Kategorien 1 und 2 der Tabelle unter 1.1.3.6.3 soll eine unterschiedliche
„Höchstmenge je Beförderungseinheit“ zulässig sein (N10)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.1.3.6.3 und 1.1.3.6.4

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Ausnahmen in Bezug auf die je Beförderungseinheit beförderten Mengen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5;
reg. 14 and Schedule 4

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Festlegung von Regeln für Ausnahmen für begrenzte Mengen und Zusammenla-
dung von Sprengstoffen

Anmerkungen: Es sollen unterschiedliche Mengenbegrenzungen für Güter der Klasse 1 zugelassen werden, d. h. „50“ für
Kategorie 1 und „500“ für Kategorie 2. Für Berechnungszwecke bei Zusammenladungen betragen die Multiplikationsfak-
toren „20“ für Beförderungen der Kategorie 2 und „2“ für Beförderungen der Kategorie 3.

Bisher eine Ausnahme von Vorschriften gemäß 6.10
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RO-SQ 15.8

Betrifft: Erhöhung der Nettohöchstmasse von explosiven Gegenständen, die in EX/II-Fahrzeugen zulässig sind (N13)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 7.5.5.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Begrenzung der beförderten Mengen an explosiven Stoffen und Gegenständen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Begrenzung der beförderten Mengen an explosiven Stoffen und Gegenständen

Anmerkungen: Nach den Vorschriften des Vereinigten Königreichs ist für die Verträglichkeitsgruppen 1.1C, 1.1D, 1.1E
und 1.1J. eine Nettohöchstmasse von 5 000 kg in Fahrzeugen des Typs II zulässig.

Viele Gegenstände der Klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E und 1.1J, die in Europa befördert werden, sind sperrig und länger als
2,5 m. Dabei handelt es sich in erster Linie um Sprengstoffe für militärische Verwendungszwecke. Die baulichen
Beschränkungen für (obligatorisch geschlossene) EX/III-Fahrzeuge machen das Be- und Entladen dieser Gegenstände sehr
schwierig. Für einige Gegenstände ist am Start- und Zielort spezielles Be- und Entladegerät erforderlich. Dieses Gerät ist
jedoch nur selten vorhanden. Im Vereinigten Königreich sind nur wenige EX/III-Fahrzeuge in Betrieb, und es wäre für
die Industrie mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden, weitere EX/III-Spezialfahrzeuge zur Beförderung dieser
Art von Sprengstoffen bauen zu lassen.

Im Vereinigten Königreich werden Sprengstoffe für militärische Zwecke meistens von kommerziellen Transportunter-
nehmen befördert, die die Vorteile der in der Rahmenrichtlinie vorgesehenen Ausnahme von Militärfahrzeugen nicht in
Anspruch nehmen können. Zur Lösung dieses Problems hat das Vereinigte Königreich stets die Beförderung von bis zu
5 000 kg dieser Gegenstände in EX/II-Fahrzeugen zugelassen. Der derzeit geltende Grenzwert ist nicht immer ausrei-
chend, da ein Erzeugnis 1 000 kg Sprengstoff enthalten kann.

Seit 1950 gab es nur zwei Zwischenfälle (beide in den 50er Jahren), bei denen Sprengstoffe eines Gewichts von über
5 000 kg explodierten. Ursache waren ein Reifenbrand und eine überhitzte Auspuffanlage, die die Wagenbedeckung in
Brand setzten. Die Brände hätten auch bei kleinerer Ladung entstehen können. Es gab weder Tote noch Verletzte.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sachgemäß verpackte explosive Gegenstände durch einen
Aufprall, z. B. bei Fahrzeugkollisionen, explodieren. Die in Militärberichten gesammelten Daten und die Ergebnisse von
Aufpralltests von Flugkörpern zeigen, dass die Aufprallgeschwindigkeit höher sein muss als die bei einem Fall aus 12
Metern Höhe entstehende Geschwindigkeit, um Sprengkörper zu zünden.

Die derzeitigen Sicherheitsstandards wären nicht betroffen.

RO-SQ 15.9

Betrifft: Ausnahme kleiner Mengen bestimmter Güter der Klasse 1 von den Überwachungsvorschriften (N12)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.4 und 8.5 S1(6)

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Überwachungsvorschriften für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter Mengen gefährli-
cher Güter

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die nationalen Rechtsvorschriften sehen sichere Park- und Überwachungseinrich-
tungen vor, verlangen jedoch nicht, dass Ladungen der Klasse 1 zu jeder Zeit überwacht werden müssen, wie das im
ADR, Kapitel 8.5 S1(6) vorgeschrieben ist.

Anmerkungen: Die ADR-Überwachungsvorschriften sind auf nationaler Ebene nicht immer durchführbar.
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RO-SQ 15.10

Betrifft: Lockerung der Beförderungsbeschränkungen bei Zusammenladung von Sprengstoffen sowie von Sprengstoffen
mit anderen Gütern in Wagons, Fahrzeugen und Containern

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 7.5.2.1 und 7.5.2.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Beschränkungen bei bestimmten Arten der Zusammenladung

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die nationalen Rechtsvorschriften sind weniger streng hinsichtlich der Zusammen-
ladung von Sprengstoffen, vorausgesetzt, die Beförderung kann ohne Gefährdung durchgeführt werden.

Anmerkungen: Das Vereinigte Königreich möchte einige Varianten für die Regeln über die Zusammenladung von Spreng-
stoffen mit anderen gefährlichen Stoffen einführen. Die Varianten sollen jeweils eine mengenmäßige Begrenzung eines
oder mehrerer Bestandteile der Ladung enthalten und nur zulässig sein, wenn alle vernünftigerweise praktikablen
Maßnahmen getroffen wurden, um zu verhindern, dass die Sprengstoffe mit anderen gefährlichen Stoffen in Berührung
kommen oder die Gefahr besteht, dass sie mit diesen in Berührung kommen.

Beispiele für Varianten, die das Vereinigte Königreich zulassen möchte:

1. Sprengstoffe, die den UN-Nummern 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289,
0290, 0331, 0332, 0360 oder 0361 zugeordnet werden, können im gleichen Wagen befördert werden wie gefähr-
liche Stoffe, die der UN-Nummer 1942 zugeordnet werden. Die Menge der Stoffe der UN-Nummer 1942, die
befördert werden darf, ist zu begrenzen, indem diese einem Sprengstoff 1.1D gleichgestellt werden.

2. Sprengstoffe, die den UN-Nummern 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 oder 0453 zugeordnet werden, können
im gleichen Wagen befördert werden wie gefährliche Stoffe (ausgenommen entzündbare Gase, infektiöse Stoffe und
Giftstoffe) in der Beförderungsklasse 2 oder gefährliche Stoffe in der Beförderungsklasse 3 oder einer Kombination
von diesen, vorausgesetzt, die Gesamtmasse oder das Gesamtvolumen der gefährlichen Stoffe in der Beförderungs-
klasse 2 beträgt nicht mehr als 500 kg bzw. l und die Nettogesamtmasse dieser Sprengstoffe beträgt nicht mehr als
500 kg bzw. l.

3. 1.4G-Sprengstoffe können mit entzündbaren Flüssigkeiten oder entzündbaren Gasen in der Beförderungsklasse 2 oder
nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen in der Beförderungsklasse 3 oder in einer beliebigen Kombination von
diesen im gleichen Wagen befördert werden, vorausgesetzt die Gesamtmasse oder das Gesamtvolumen der gefährli-
chen Stoffe zusammengenommen beträgt nicht mehr als 200 kg bzw. l und die Nettogesamtmasse der Sprengstoffe
beträgt nicht mehr als 20 kg bzw. l.

4. Sprengkörper, die den UN-Nummern 0106, 0107 oder 0257 zugeordnet werden, können mit Sprengkörpern der
Verträglichkeitsgruppen D, E oder F, für die sie Bestandteile sind, zusammen geladen werden. Die Gesamtmenge der
Sprengstoffe der UN-Nummern 0106, 0107 oder 0257 darf nicht mehr als 20 kg betragen.

RO-SQ 15.11

Betrifft: Alternative zur Verwendung der orangefarbenen Tafeln bei in Kleinfahrzeugen beförderten kleinen Sendungen
radioaktiver Stoffe

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.3.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschrift, nach der radioaktive Stoffe befördernde Kleinfahrzeuge mit orangefarbenen
Tafeln versehen sein müssen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, reg. 5(4)(d)

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: lässt alle nach diesem Verfahren genehmigte Ausnahmen zu. Die beantragte
Ausnahmeregelung beinhaltet Folgendes:

1. Die Fahrzeuge

a) müssen entweder nach den einschlägigen Bestimmungen des Abschnittes 5.3.2 des ADR gekennzeichnet sein oder

b) können, wenn es sich um Fahrzeuge mit einem Gewicht von unter 3 500 kg handelt, die weniger als zehn
Versandstücke mit nicht spaltbaren oder freigestellten spaltbaren radioaktiven Stoffen befördern und bei denen die
Summe der Transportkennzahlen der Versandstücke 3 nicht überschreitet, alternativ mit einem Hinweis gemäß
nachstehendem Absatz 2 versehen sein.
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2. Der Hinweis im Sinne des Absatzes 1, mit dem ein Fahrzeug versehen sein muss, wenn es radioaktive Stoffe
befördert, muss folgenden Anforderungen entsprechen:
a) Die Mindestabmessung beträgt 12 × 12 cm. Die Beschriftung muss schwarz, fett und leserlich sein. Die Beschrif-

tung muss darüber hinaus eingestanzt oder eingeprägt sein. Die Großbuchstaben des Wortes „RADIOAKTIV“
müssen mindestens 12 mm und alle sonstigen Großbuchstaben mindestens 5 mm hoch sein.

b) Der Hinweis muss soweit feuerfest sein, dass sein Wortlaut nach einem Fahrzeugbrand lesbar bleibt.
c) Der Hinweis muss sicher im Fahrzeug an einer Stelle angebracht sein, wo er vom Fahrer deutlich zu sehen ist,

ihm jedoch nicht die Sicht auf die Straße nimmt, und darf nur dann zu sehen sein, wenn das Fahrzeug tatsächlich
radioaktive Stoffe befördert.

d) Der Hinweis muss in geeigneter Form erfolgen und für Notfälle Name, Adresse und Telefonnummer einer
Ansprechstelle enthalten.

Anmerkungen: Die Ausnahme wird für begrenzte Beförderungen geringer Mengen radioaktiver Stoffe beantragt, in erster
Linie für Patienteneinzeldosen radioaktiver Stoffe, die in Kleinfahrzeugen zwischen örtlichen Krankenhauseinrichtungen
befördert werden, bei denen die Möglichkeiten zur Anbringung selbst kleiner orangefarbener Tafeln begrenzt sind. Die
Erfahrungen zeigen, dass bei diesen Fahrzeugen die Anbringung der orangefarbenen Tafeln problematisch und ihre
Beibehaltung unter normalen Beförderungsbedingungen schwierig ist. Die Fahrzeuge werden mit Tafeln versehen, die
den Inhalt gemäß Absatz 5.3.1.5.2 (und in der Regel 5.3.1.7.4) des ADR bezeichnen und die Gefahr eindeutig benennen.
Außerdem wird ein feuerfester Hinweis mit den erforderlichen Notfallinformationen an einer gut sichtbaren Stelle ange-
bracht. In der Praxis stehen mehr Sicherheitsinformationen zur Verfügung als die Bestimmungen des Absatzes 5.3.2 des
ADR verlangen.
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ANHANG II

Ausnahmen für Mitgliedstaaten zur auf ihr Gebiet begrenzten Beförderung kleiner Mengen gefährlicher Güter

BELGIEN

RO-LT 1.1

Betrifft: Beförderung in der unmittelbaren Nähe von Industriestandorten einschließlich der Beförderung auf öffentlichen
Straßen

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A und B

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Anhänge A und B

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Ausnahmen 2-89, 4-97 und 2-2000

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die Ausnahmen betreffen die Dokumentation, Etikettierung und Kennzeichnung
von Versandstücken und die Fahrerbescheinigung.

Anmerkungen: Gefährliche Güter werden zwischen Gebäuden befördert.

Ausnahme 2-89: Überquerung der Autobahn (Chemische Stoffe in Verpackungen)

Ausnahme 4-97: Entfernung von 2 km (Roheisenblöcke mit einer Temperatur von 600 °C)

Ausnahme 2-2000: Entfernung etwa 500 m (IBC, PG II, III Klassen 3, 5.1, 6.1, 8 und 9)

RO-LT 1.2

Betrifft: Verbringung nicht zur Beförderung bestimmter Tanks

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.1.3.2. f

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Ausnahme 6-82, 2-85

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die Beförderung normalerweise leerer Tanks zu Reinigungs- bzw. Reparatur-
zwecken ist zulässig.

Anmerkungen: Von der Europäischen Kommission als Ausnahme Nr. 7 registriert (gemäß Artikel 6 Nummer 10)

RO-LT 1.3

Betrifft: Fahrerausbildung

Örtliche Beförderung von UN 1202, 1203 und 1223 in Verpackungen und Tanks (in Belgien in einem Radius von
75 km um den Firmensitz)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: strafferer Aufbau

Aufbau:

1. Ausbildung in Bezug auf Verpackungen

2. Ausbildung in Bezug auf Tanks

3. Spezialausbildung Cl 1

4. Spezialausbildung Cl 7

Anmerkungen: Vorgeschlagen wird ein durch eine Prüfung abgeschlossener Anfängerkurs ausschließlich für die Beförde-
rung von UN 1202, 1203 und 1223 in Verpackungen und Tanks in einem Radius von 75 km um den Firmensitz —
die Dauer des Kurses muss den ADR-Vorschriften entsprechen — nach 5 Jahren muss der Fahrer einen Auffrischungs-
kurs absolvieren und eine Prüfung ablegen — die Bescheinigung enthält folgenden Vermerk: „Innerstaatliche Beförderung
von UN 1202, 1203 und 1223 gemäß Artikel 6 Absatz 9 der Richtlinie 94/55“.
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RO-LT 1.4

Betrifft: Beförderung gefährlicher Güter in Tanks zur Vernichtung durch Verbrennen

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 3.2

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Ausnahme 01-2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Abweichend von der Tabelle in Kapitel 3.2 ist unter bestimmten Bedingungen zur
Beförderung von UN 3130, wasserreaktiven Flüssigkeiten, Giften, III, nicht anderweitig genannten Stoffen die Verwen-
dung eines Tankcontainers mit dem Code L4BH anstatt L4DH zulässig.

Anmerkungen: Diese Vorschrift findet nur auf die Beförderung gefährlicher Abfälle über kurze Entfernungen Anwendung.

DÄNEMARK

RO-LT 2.1

Betrifft: UN 1202, 1203, 1223 und Klasse 2-kein Beförderungsdokument

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Beförderungsdokument erforderlich

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Bei der Beförderung von Mineralölprodukten der Klasse 3, UN 1202, 1203 und 1223 sowie Gasen der Klasse 2 im
Hinblick auf deren Auslieferung (Güter, die an zwei oder mehr Empfänger zu liefern sind und Aufnahme zurückgenom-
mener Güter in ähnlichen Situationen) ist kein Beförderungsdokument erforderlich, sofern die schriftlichen Anweisungen
neben den im ADR vorgeschriebenen Informationen Angaben über die UN-Nr., Name und Klasse enthalten.

Anmerkungen:

Der Grund für nationale Ausnahmen, wie sie oben erwähnt werden, ist die Entwicklung elektronischer Ausrüstungen,
die es beispielsweise den Mineralölgesellschaften, in denen elektronische Ausrüstungen eingesetzt werden, ermöglichen,
ständig Kundendaten an die Fahrzeuge weiterzuleiten. Da diese Daten zu Beginn der Fahrt nicht verfügbar sind und erst
während der Fahrt an das Fahrzeug weitergeleitet werden, ist die Erstellung der Beförderungsdokumente vor Beginn der
Fahrt nicht möglich. Diese Art von Beförderungen ist auf bestimmte Gebiete beschränkt.

Bisher eine Ausnahme für Dänemark für eine ähnliche Bestimmung gemäß Artikel 6.10

DEUTSCHLAND

RO-LT 3.1

Betrifft: Verzicht auf bestimmte Angaben im Beförderungsdokument (n2)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1.1.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Inhalt des Beförderungsdokuments

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999, S. 1435), Ausnahme Nr. 55

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: für alle Klassen, außer Klassen 1 (außer 1.4S), 5.2 und 7:

Keine Angabe im Beförderungsdokument erforderlich:

a) für den Empfänger im Fall der örtlichen Verteilung (außer für vollständige Ladungen und für Beförderungen mit
einem bestimmten Streckenverlauf),

b) für die Anzahl und Arten von Verpackungen, wenn 1.1.3.6 nicht angewandt wird und das Fahrzeug allen Bestim-
mungen von Anhang A und B entspricht,

c) für leere ungereinigte Tanks ist das Beförderungsdokument der letzten Ladung ausreichend.
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Anmerkungen: Die Anwendung sämtlicher Bestimmungen wäre bei der betreffenden Beförderungsart nicht praktikabel.

Die Ausnahme wurde von der Europäischen Kommission als Nummer 22 registriert (gemäß Artikel 6 Nummer 10)

GRIECHENLAND

RO-LT 4.1

Betrifft: Ausnahme zu den Sicherheitsanforderungen an fest verbundene Tanks (Tankfahrzeuge), die vor dem 31.12.2001
zugelassen worden sind und für die örtlich begrenzte Beförderung oder die Beförderung kleiner Mengen bestimmter
Kategorien gefährlicher Güter benutzt werden

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22,
6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschriften für den Bau, die Ausrüstung, die Zulassung des Baumusters, die Prüfungen
und die Kennzeichnung von fest verbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Tankcontainern und Tankwech-
selaufbauten (Tankwechselbehältern), deren Tankkörper aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, sowie von Batterie-
fahrzeugen und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC)

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισµού και ελέγχων των δεξαµενών
µεταφοράς συγκεκριµένων κατηγοριών επικινδύνων εµπορευµάτων για σταθερές δεξαµενές (οχήµατα-δεξαµενές), αποσυναρµολο-
γούµενες δεξαµενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Vorschriften für den Bau, die Ausrüstung und die Prüfungen von zum
Verkehr zugelassenen fest verbundenen Tanks (Tankfahrzeugen) und Aufsetztanks für bestimmte Kategorien gefährlicher
Güter)

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Übergangsvorschrift: fest verbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und
Tankcontainer, die zwischen dem 1.1.1985 und dem 31.12.2001 erstmals in Griechenland zugelassen worden sind,
können bis zum 31.12.2010 weiterverwendet werden. Diese Übergangsvorschrift betrifft Fahrzeuge für die Beförderung
der folgenden gefährlichen Stoffe: (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294,
1208, 1230, 3262, 3257). Diese Beförderung ist bei kleinen Mengen oder als örtlich begrenzte Beförderung bei im oben
genannten Zeitraum zugelassenen Fahrzeugen vorgesehen. Diese Übergangsvorschrift gilt für Tankfahrzeuge, die gemäß
den folgenden Kriterien umgebaut worden sind:

1. Abschnitte des ADR über Prüfungen (6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152,
211.153, 211.154)

2. Mindestwanddicke 3 mm bei unterteilten Tanks, deren Abteile einen Fassungsraum bis 3 500 l haben, und 4 mm
Baustahl bei Tanks, deren Abteile einen Fassungsraum von bis zu 6 000 l haben, unabhängig von Art oder Dicke der
Trennwände

3. Handelt es sich bei dem verwendeten Werkstoff um Aluminium oder ein anderes Metall, müssen Tanks die
Vorschriften über die Mindestwanddicke und andere technische Spezifikationen erfüllen, die sich aus den von der
örtlichen Behörde des vorherigen Zulassungslandes genehmigten technischen Zeichnungen ergeben. Bei fehlenden
technischen Zeichnungen müssen Tanks die Vorschriften des Abschnitts 6.8.2.1.17 (211.127) erfüllen.

4. Tanks müssen den Randnummern/Abschnitten 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) sowie dem Abschnitt 6.8.2.2 mit den
Unterabschnitten 6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131) entsprechen.

Genauer gesagt dürfen Tankfahrzeuge mit einer Masse von weniger als 4 t, die ausschließlich für die örtlich begrenzte
Beförderung von Gasöl (UN 1202) eingesetzt werden, vor dem 31.12.2002 erstmals zugelassen worden sind und eine
Wanddicke von weniger als 3 mm haben, nur verwendet werden, wenn sie gemäß der Randnummer 211.127 (5)b4
(6.8.2.1.20) umgebaut worden sind.

RO-LT 4.2

Betrifft: Ausnahme von den Bauvorschriften für Basisfahrzeuge bei Fahrzeugen, die für die örtlich begrenzte Beförderung
von gefährlichen Gütern bestimmt sind und vor dem 31. Dezember 2001 erstmals zugelassen worden sind

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bauvorschriften für Basisfahrzeuge

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχηµάτων που διενεργούν
εθνικές µεταφορές ορισµένων κατηγοριών επικινδύνων εµπορευµάτων (Technische Vorschriften für bereits in Betrieb befind-
liche Fahrzeuge, die für die örtlich begrenzte Beförderung bestimmter Kategorien gefährlicher Güter bestimmt sind)
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Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die Ausnahme bezieht sich auf Fahrzeuge, die für die örtlich begrenzte Beförderung
gefährlicher Güter (UN-Kategorien 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208,
1230, 3262 und 3257) bestimmt sind und vor dem 31. Dezember 2001 erstmals zugelassen worden sind.

Die oben genannten Fahrzeuge müssen abgesehen von den nachstehenden Abweichungen den Vorschriften des Kapitels
9 (Abschnitte 9.2.1. bis 9.2.6) des Anhangs B der Richtlinie 94/55/EG entsprechen.

Erfüllung der Vorschriften des Abschnitts 9.2.3.2 ist nur unbedingt erforderlich, wenn das Fahrzeug vom Hersteller mit
einem Anti-Blockier-System ausgerüstet ist und mit einer Dauerbremsanlage gemäß Abschnitt 9.2.3.3.1 versehen werden
soll, die jedoch nicht unbedingt den Abschnitten 9.2.3.3.2. und 9.2.3.3.3 entsprechen muss.

Die Stromversorgung des Fahrtschreibers muss über eine Sicherungsbarriere erfolgen, die direkt mit der Batterie
verbunden ist (Randnummer 220 514), und die elektrische Lifteinrichtung einer Achse muss sich an der Stelle befinden,
an der der Hersteller sie ursprünglich angebracht hat, und durch einen geeigneten geschlossenen Kasten geschützt sein
(Randnummer 220 517).

Spezielle Tankfahrzeuge mit einer Gesamtmasse von weniger als 4 Tonnen, die für die lokale Beförderung von Heizöl
(UN: 1202) bestimmt sind, müssen den Vorschriften der Abschnitte 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 und 9.2.4.5 entsprechen,
nicht aber unbedingt den anderen Vorschriften.

Anmerkungen: Die Anzahl der oben genannten Fahrzeuge ist im Vergleich zur Gesamtzahl derzeit zugelassener Fahrzeuge
gering; außerdem sind sie nur für die örtlich begrenzte Beförderung bestimmt. Die Form der beantragten Ausnahmerege-
lung, die Stärke der betroffenen Fahrzeugflotte und die Art der beförderten Güter stellen kein Problem für die Straßen-
verkehrssicherheit dar.

FRANKREICH

RO-LT 6.1

Betrifft: Verwendung des für den Seeverkehr bestimmten Dokuments als Beförderungsdokument für Fahrten über kurze
Entfernungen im Anschluss an die Entladung der Schiffe

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Frachtbrief für die Beförderung gefährlicher Güter und damit zusammenhängende Infor-
mationen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route, article 23, paragraphe 4

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Für Fahrten innerhalb eines Radius von 15 km wird das für den Seeverkehr
bestimmte Dokument als Beförderungsdokument verwendet.

RO-LT 6.2

Betrifft: Zusammenladung von Erzeugnissen der Klasse 1 mit gefährlichen Stoffen anderer Klassen (91)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 7.5.2.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Verbot der Zusammenladung von Versandstücken mit unterschiedlichen Gefahrzetteln

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route — article 26

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Möglichkeit der Zusammenladung einfacher oder zusammengebauter Sprengkörper
und nicht zur Klasse 1 gehörender Güter vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen und für Entfernungen
bis zu 200 km in Frankreich

RO-LT 6.3

Betrifft: Beförderung ortsfester Tanks zur Lagerung von LPG (18)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A und B
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Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route — article 30

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Die Beförderung ortsfester Tanks zur Lagerung von LPG unterliegt bestimmten
Regeln. Gilt nur für kurze Entfernungen.

RO-LT 6.4

Betrifft: Bestimmte Bedingungen für die Fahrerausbildung und die Betriebserlaubnis von Fahrzeugen, die zur Beförderung
in der Landwirtschaft eingesetzt werden (kurze Entfernungen)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A and B — Tankausrüstung und Fahrerausbildung

Inhalt des Anhangs der Richtlinie:

6.8.3.2 (Tankausrüstung)

8.2.1 und 8.2.2 (Fahrerausbildung)

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses
par route — article 29 paragraphe 2 — Annexe D4

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

spezifische Vorschriften für die Betriebserlaubnis von Fahrzeugen

Besondere Ausbildung der Fahrer

NIEDERLANDE

RO-LT 10.1

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7;
8.1.2.1; Unterabschnitte a) und b); 8.1.5, Unterabschnitt c); 8.3.6

Inhalt des Anhangs der Richtlinie:

1.1.3.6: Ausnahmen in Bezug auf die je Beförderungseinheit beförderten Mengen

3.3: Sondervorschriften für bestimmte Stoffe oder Gegenstände

4.1.4: Liste mit Anweisungen zur Verpackung; 4.1.6: Besondere Verpackungsvorschriften für Güter der Klasse 2; 4.1.8:
Besondere Verpackungsvorschriften für ansteckungsgefährliche Stoffe; 4.1.10: Besondere Vorschriften für Sammelver-
packungen

5.2.2: Bezettelung von Versandstücken; 5.4.0: Gemäß dem ADR beförderte Güter müssen mit den in diesem Kapitel
gegebenenfalls vorgeschriebenen Begleitpapieren versehen sein, sofern nicht eine Ausnahme nach den Punkten 1.1.3.1
bis 1.1.3.5 gewährt wurde; 5.4.1: Versandschein für gefährliche Güter einschließlich zugehöriger Informationen; 5.4.3:
schriftliche Weisungen

7.5.4: Vorsichtsmaßnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln 7.5.7: Handhabung und Verstauung

8.1.2.1: Zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Papieren sind folgende Unterlagen in der Beförderungseinheit
mitzuführen: a) die in Punkt 5.4.1 genannten Versandscheine für alle beförderten gefährlichen Güter und gegebenenfalls
die in Punkt 5.4.2 vorgesehene Containerladebescheinigung; b) die schriftlichen Weisungen nach Punkt 5.4.3 für alle
beförderten gefährlichen Güter; 8.1.5: Jede Beförderungseinheit, die gefährliche Güter befördert, muss mit Folgendem
ausgestattet sein: c) der zur Durchführung der in den schriftlichen Weisungen nach Punkt 5.4.3 vorgesehenen zusätzli-
chen und besonderen Maßnahmen erforderlichen Ausrüstung; 8.3.6: Betrieb des Motors während des Beladens oder
Entladens
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Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 3

Die folgenden Abschnitte des ADR finden keine Anwendung:

a) 1.1.3.6;

b) 3.3;

c) 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d) 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e) 7.5.4; 7.5.7;

f) 8.1.2.1 Unterabschnitte a) und b); 8.1.5 Unterabschnitt c); 8.3.6.

Anmerkungen: Die Regelung ist so ausgelegt, dass Privatpersonen ihre „chemischen Kleinabfälle“ bei einer einzigen Stelle
abgeben können. Dies gilt für Reststoffe wie Farbstoffreste. Der Gefährlichkeitsgrad wird durch die Wahl des Beförde-
rungsmittels minimiert, was insbesondere die Verwendung besonderer Beförderungselemente und für die Öffentlichkeit
deutlich sichtbarer Rauchverbotsschilder einschließt.

In Anbetracht der begrenzten abzugebenden Mengen und der besonderen Art der Verpackung schließt dieser Artikel eine
Reihe von Abschnitten des ADR aus. Außerdem sind an anderer Stelle der Regelung zusätzliche Vorschriften vorge-
sehen.

RO-LT 10.2

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.1.3.6

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Ausnahmen im Zusammenhang mit den je Beförderungseinheit beförderten Mengen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huis-
houdelijk gevaarlijk afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

10a. Die Bescheinigung über die Schulung des Begleiters und der in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) genannte Hinweis
befinden sich an Bord des Fahrzeugs;

10b. Der Fahrzeugbegleiter besitzt den von der Fahrer-Zertifizierungsstelle CCV ausgestellten Qualifikationsnachweis
„Beförderung gefährlicher Abfälle“.

Anmerkungen: Angesichts der Vielzahl der infrage kommenden gefährlichen Haushaltsabfälle muss der Transportunter-
nehmer ungeachtet der geringen abzugebenden Abfallmengen eine Schulungsbescheinigung vorweisen können.
Außerdem wird gefordert, dass dem Transportunternehmer ein Qualifikationsnachweis für die Beförderung gefährlicher
Abfälle ausgestellt worden ist.

Dadurch soll unter anderem sichergestellt sein, dass der Transportunternehmer zum Beispiel nicht Säuren und Basen
zusammen verpackt und dass er mit Zwischenfällen angemessen umzugehen weiß.

RO-LT 10.3

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 1.1.3.6

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Ausnahmen im Zusammenhang mit den je Beförderungseinheit beförderten Mengen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002
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Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 10b

Folgendes wird an Bord des Fahrzeugs mitgeführt: b) schriftliche Weisungen und gemäß dem Anhang der Vorschrift zur
Begründung der Regelung zusammengestellte Informationen.

Anmerkungen: Da die Regelung eine Ausnahme von Abschnitt 1.1.3.6 des ADR ausschließt, sind auch bei geringen
Mengen schriftliche Weisungen mitzuführen. Dies wird aufgrund der Vielzahl der abzugebenden gefährlichen Abfälle
und der Tatsache, dass es sich bei denjenigen, die die Abfälle abgeben, um Privatpersonen handelt, die mit dem
Gefährlichkeitsgrad nicht vertraut sind, für notwendig erachtet.

RO-LT 10.4

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 6

1. Die gefährlichen Haushaltsabfälle dürfen nur in einer dicht verschlossenen Verpackung abgegeben werden, die für
den betreffenden Stoff geeignet ist.

a) Bei Objekten, die unter die Kategorie 6.2 fallen, gilt außerdem: es muss sichergestellt sein, dass die Verpackung bei
Abgabe keine Verletzungsgefahr darstellt.

b) Bei gefährlichen Haushaltsabfällen industrieller Herkunft gilt außerdem: die Verpackung erfolgt in einer Box mit
einem Fassungsraum von höchstens 60 Litern, in der die Abfallstoffe nach Gefahrkategorie getrennt sind (kga-
box).

2. Die Verpackung muss an der Außenseite frei von gefährlichen Haushaltsabfällen sein.

3. Der Name des Stoffes ist auf der Verpackung anzugeben.

4. Bei jeder Sammlung wird nur eine Box gemäß Punkt 1 Unterabschnitt b) angenommen.

Anmerkungen: Dieser Artikel ergibt sich aus Artikel 3, in dem bestimmte Abschnitte des ADR für nicht anwendbar erklärt
werden. Bei dieser Regelung bedarf es aufgrund der begrenzten Mengen der beteiligten gefährlichen Stoffe keiner geneh-
migungspflichtigen Verpackung nach Abschnitt 6.1 des ADR. Stattdessen werden in dem Artikel eine Reihe von
Vorschriften festgelegt, von denen eine besagt, dass die gefährlichen Stoffe in dichten Behältern abgegeben werden
müssen, so dass ein Aussickern aus der Verpackung verhindert wird.

RO-LT 10.5

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk
afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 7.2

Das Fahrzeug verfügt über einen Laderaum, der durch eine massive dicke Wand vom Führerhaus getrennt ist, oder über
einen Laderaum, der nicht fester Bestandteil des Fahrzeugs ist.

Anmerkungen: Bei dieser Regelung bedarf es aufgrund der begrenzten Mengen der beteiligten gefährlichen Stoffe keiner
genehmigungspflichtigen Verpackung nach Abschnitt 6.1 des ADR. Daher enthält dieser Artikel eine zusätzliche
Vorschrift, die verhindern soll, dass giftige Dämpfe in das Führerhaus eindringen können.
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RO-LT 10.6

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval
2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 8.1

Der Laderaum eines gedeckten Fahrzeugs verfügt über einen ständig laufenden Sauglüfter im oberen Teil und über
Zuluftöffnungen im unteren Teil.

Anmerkungen: Bei dieser Regelung bedarf es aufgrund der begrenzten Mengen der beteiligten gefährlichen Stoffe keiner
genehmigungspflichtigen Verpackung nach Abschnitt 6.1 des ADR. Daher enthält dieser Artikel eine zusätzliche
Vorschrift, die verhindern soll, dass sich giftige Dämpfe im Laderaum ansammeln können.

RO-LT 10.7

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishou-
delijk gevaarlijk afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 9

1. Das Fahrzeug verfügt über Einheiten, die während der Beförderung

a) gegen Verrutschen gesichert sind sowie

b) mit einem Deckel dicht verschlossen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind.

2. Punkt 1 Buchstabe b) gilt nicht während der Fahrt zu den Sammelstellen oder wenn das Fahrzeug während seiner
vorgegebenen Runde steht.

3. Im Fahrzeug ist ein ausreichend groß bemessener Bewegungsraum vorzusehen, damit die gefährlichen Haushalts-
abfälle sortiert und auf die verschiedenen Einheiten aufgeteilt werden können.

Anmerkungen: Bei dieser Regelung bedarf es aufgrund der begrenzten Mengen der beteiligten gefährlichen Stoffe keiner
genehmigungspflichtigen Verpackung nach Abschnitt 6.1 des ADR. Mit diesem Artikel soll durch den Einsatz von Lage-
rungseinheiten für die Verpackungen eine einzige Sicherheitsgarantie gegeben werden, indem eine geeignete Lagerungs-
methode für jede Kategorie gefährlicher Güter sichergestellt wird.

RO-LT 10.8

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002
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Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 14

1. Gefährliche Haushaltsabfälle werden ausschließlich in geeigneten Behältnissen befördert.

2. Für Stoffe und Gegenstände der einzelnen Klassen ist jeweils ein eigenes Behältnis vorhanden.

3. In Bezug auf Stoffe und Gegenstände der Klasse 8 gibt es getrennte Behältnisse für Säuren, Basen und Batterien.

4. Sprühdosen können in verschließbaren Pappkartons untergebracht werden, sofern diese Kartons gemäß Artikel 9
Absatz 1 befördert werden.

5. Wenn Feuerlöschgeräte der Klasse 2 eingesammelt wurden, können sie in demselben Behältnis untergebracht werden
wie Sprühdosen, die nicht in Pappkartons gepackt werden.

6. Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 ist für die Beförderung von Batterien kein Deckel erforderlich, sofern sie so in
das Behältnis gepackt werden, dass alle Batterieöffnungen abgesperrt und nach oben gerichtet sind.

Anmerkungen: Dieser Artikel ergibt sich aus Artikel 3, in dem bestimmte Abschnitte des ADR als für nicht anwendbar
erklärt werden. Bei dieser Regelung bedarf es keiner genehmigungspflichtigen Verpackung nach Abschnitt 6.1 des ADR.
In diesem Artikel werden die Vorschriften für Behältnisse niedergelegt, in denen gefährliche Haushaltsabfälle zwischenge-
lagert werden.

RO-LT 10.9

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 15

1. Für die Beförderung von Sprühdosen bestimmte Behältnisse oder Boxen müssen wie folgt deutlich gekennzeichnet
sein:

a) bei Sprays der Klasse 2, die in Pappkartons gesammelt werden: mit der Aufschrift „SPUITBUSSEN“ (Sprühdosen);

b) bei Feuerlöschgeräten und Sprühdosen der Klasse 2: mit der Kennzeichnung Nr. 2.2;

c) bei Feuerlöschgeräten und Sprühdosen der Klasse 3: mit der Kennzeichnung Nr. 3;

d) bei Farbresten der Klasse 4.1: mit der Kennzeichnung Nr. 4.1;

e) bei schädlichen Stoffen der Klasse 6.1: mit der Kennzeichnung Nr. 6.1;

f) bei Gegenständen der Klasse 6.2: mit der Kennzeichnung Nr. 6.2;

g) bei ätzenden Stoffen und Gegenständen der Klasse 8: mit der Kennzeichnung Nr. 8 und außerdem

1. bei alkalischen Stoffen: mit der Aufschrift „BASEN“ (Basen),

2. bei sauren Stoffen: mit der Aufschrift „ZUREN“ (Säuren),

3. bei Batterien: mit der Aufschrift „ACCU'S“ (Batterien).

2. Dieselben Kennzeichnungen und Aufschriften müssen gut sichtbar an den verschließbaren Unterteilungen im Innern
des Fahrzeugs angebracht sein, in denen die Behältnisse untergebracht werden können.

Anmerkungen: Dieser Artikel ergibt sich aus Artikel 3, in dem bestimmte Abschnitte des ADR als für nicht anwendbar
erklärt werden. Bei dieser Regelung bedarf es keiner genehmigungspflichtigen Verpackung nach Abschnitt 6.1 des ADR.
In diesem Artikel werden die Vorschriften für die Bezeichnung von Behältnissen niedergelegt, in denen gefährliche Haus-
haltsabfälle zwischengelagert werden.

RO-LT 10.10

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 7.5.4

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorsichtsmaßnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln
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Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 13

1. Die Beförderung von Nahrungs- und Futtermitteln zusammen mit gefährlichen Haushaltsabfällen ist verboten.

2. Während des Einsammelns muss das Fahrzeug stehen.

3. Während der Fahrt oder während des Haltens zum Einsammeln muss eine orangefarbene Leuchte am Fahrzeug
blinken.

4. Während des Einsammelns an einer entsprechend gekennzeichneten festen Stelle muss der Motor abgestellt werden
und kann abweichend von Punkt 3 das Blinklicht ausgeschaltet werden.

Anmerkungen: Das Verbot in Abschnitt 7.5.4 des ADR wird hier ausgeweitet, da angesichts der Vielzahl der abzuge-
benden Stoffe praktisch immer ein Stoff der Klasse 6.1 anwesend ist.

RO-LT 10.11

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 7.5.9

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Rauchverbot

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval
2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 9

4. An den Längsseiten und hinten am Fahrzeug müssen deutlich erkennbar Rauchverbotsschilder angebracht sein.

Anmerkungen: Da die Regelung die Abgabe gefährlicher Stoffe durch Privatpersonen einschließt, ist in Artikel 9 Absatz 4
vorgesehen, dass deutlich erkennbare Rauchverbotsschilder anzubringen sind.

RO-LT 10.12

Betrifft: Regelung für die Beförderung gefährlicher Haushaltsabfälle 2002

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.1.5

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Verschiedene Einrichtungen

Jede Beförderungseinheit, die gefährliche Güter befördert, muss mit Folgendem ausgerüstet sein:

a) mindestens einem Hemmschuh je Fahrzeug, wobei die Größe des Hemmschuhs der Fahrzeugmasse und dem
Raddurchmesser entsprechen muss;

b) der zur Durchführung der in den Sicherheitshinweisen nach Absatz 5.4.3 vorgesehenen allgemeinen Maßnahmen
erforderlichen Ausrüstung, insbesondere

— zwei getrennten aufrecht stehenden Warnsignalen (z. B. reflektierende Kegel, Warndreiecke oder orangefarbene
Blinkleuchten, die unabhängig von der elektrischen Anlage des Fahrzeugs sind);

— einer Sicherheitsjacke oder sonstiger Sicherheitskleidung guter Qualität (z. B. wie in der europäischen Norm EN
471 beschrieben) für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung;

— einer Handtaschenlampe (siehe auch Abschnitt 8.3.4) für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung;

— Atemschutzausrüstung gemäß der zusätzlichen Anforderung S7 (siehe Kapitel 8.5), wenn diese zusätzliche
Vorschrift gemäß den Angaben in Spalte 19 der Tabelle A des Kapitels 3.2 anwendbar ist;

c) der zur Durchführung der in den schriftlichen Weisungen nach Punkt 5.4.3 vorgesehenen für zusätzliche und beson-
dere Maßnahmen erforderlichen Ausrüstung.

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Artikel 11
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In Reichweite eines jeden Mitglieds der Fahrzeugbesatzung wird ein Sicherheitskit aus folgenden Bestandteilen mitge-
führt:

a) dicht abschließende Schutzbrille;

b) Atemschutzmaske;

c) säurebeständige, säurefeste Overalls oder Schürzen;

d) Kunstgummihandschuhe;

e) säurefeste, säurebeständige Stiefel oder Sicherheitsschuhe sowie

f) Flasche mit destilliertem Wasser zum Ausspülen der Augen.

Anmerkungen: Angesichts der Vielzahl der abzugebenden gefährlichen Stoffe sind zusätzliche Anforderungen an die
vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung vorgesehen, die über die Vorschriften des Abschnitts 8.5.1 des ADR hinausgehen.

SCHWEDEN

RO-LT 14.1

Betrifft: Beförderung gefährlicher Abfälle zu Entsorgungsanlagen für gefährliche Abfälle

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Teil 2, 5.2 und 6.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Einstufung, Kennzeichnung und Etikettierung sowie Bau- und Prüfvorschriften für
Verpackungen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Die Rechtsvorschriften umfassen vereinfachte Einstufungskriterien, weniger strenge Bau- und Prüfvorschriften für
Verpackungen und geänderte Etikettierungs- und Kennzeichnungsvorschriften.

Anstatt gefährliche Abfälle entsprechend dem ADR einzustufen, werden sie verschiedenen Abfallgruppen zugeordnet.
Jede Abfallgruppe enthält Stoffe, die nach dem ADR zusammen verpackt werden können (Mischverpackungen).

Jede Verpackung ist anstatt mit der UN-Nummer mit dem Code der entsprechenden Abfallgruppe zu kennzeichnen.

Anmerkungen:

Diese Vorschriften dürfen nur für die Beförderung gefährlicher Abfälle von öffentlichen Anlagen für die stoffliche
Verwertung zu Entsorgungsanlagen für gefährliche Abfälle angewendet werden.

RO-LT 14.2

Betrifft: Name und Anschrift des Empfängers im Beförderungsdokument

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Allgemeine, für das Beförderungsdokument vorgeschriebene Angaben

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Gemäß den nationalen Rechtsvorschriften sind Name und Anschrift des Empfängers
nicht erforderlich, wenn leere, ungereinigte Verpackungen als Teil eines Verteilersystems zurückgegeben werden.

Anmerkungen:

Zurückgegebene leere ungereinigte Verpackungen werden in den meisten Fällen noch immer kleine Mengen gefährlicher
Stoffe enthalten.

Diese Ausnahme wird hauptsächlich von Industriebetrieben in Anspruch genommen, wenn sie leere ungereinigte
Gasbehälter im Austausch gegen volle zurückgeben.
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RO-LT 14.3

Betrifft: Beförderung gefährlicher Güter in unmittelbarer Nähe von Industriestandorten, einschließlich Beförderung auf
öffentlichen Straßen zwischen verschiedenen Teilen der Standorte

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A und B

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter auf öffentlichen Straßen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Beförderung in unmittelbarer Nähe von Industriestandorten, einschließlich Beförde-
rung auf öffentlichen Straßen zwischen verschiedenen Teilen der Standorte. Die Ausnahmen betreffen die Etikettierung
und Kennzeichnung von Versandstücken, die Beförderungsdokumente, die Fahrerbescheinigung und die Bescheinigung
über die Genehmigung gemäß Teil 9.

Anmerkungen:

Es gibt verschiedene Fälle, in denen gefährliche Güter zwischen Gebäuden befördert werden, die an gegenüberliegenden
Seiten einer öffentlichen Straße liegen. Bei dieser Art der Beförderung handelt es sich nicht um die Beförderung gefährli-
cher Güter auf einer privaten Straße, daher sollten für sie die einschlägigen Vorschriften gelten.

Vergleiche auch Richtlinie 96/49/EG, Artikel 6 Absatz 14

RO-LT 14.4

Betrifft: Beförderung gefährlicher Güter, die von den Behörden beschlagnahmt wurden

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A und B

Inhalt des Anhangs der Richtlinie:

Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Ausnahmen von den Vorschriften sind zulässig, wenn sie aus Gründen des Arbeitsschutzes, Risiken bei der Entladung,
der Vorlage von Beweisen usw. gerechtfertigt sind.

Ausnahmen von den Vorschriften sind nur zulässig, wenn bei der normalen Beförderung ein ausreichendes Sicherheitsni-
veau gewährleistet ist.

Anmerkungen:

Diese Ausnahmen dürfen nur von den Behörden, die gefährliche Güter beschlagnahmen, in Anspruch genommen
werden.

Diese Ausnahme ist für die örtliche Beförderung bestimmt. Dabei kann es sich um die Beförderung von Gütern handeln,
die von der Polizei beschlagnahmt wurden, z. B. Sprengstoffe oder Diebesgut. Das Problem bei diesen Arten von Gütern
ist, dass ihre Einstufung nie gesichert ist. Ferner sind diese Güter häufig nicht entsprechend dem ADR verpackt, gekenn-
zeichnet oder etikettiert. Die Polizei führt jedes Jahr mehrere Hundert solcher Beförderungen durch.

Geschmuggelte alkoholische Getränke müssen von dem Ort, an dem sie beschlagnahmt werden, zu einer amtlichen
Lagereinrichtung und von da zu einer Vernichtungsanlage befördert werden, wobei die letzteren relativ weit voneinander
entfernt sein können. Die zulässigen Ausnahmen sind: a) die Verpackungen brauchen nicht einzeln gekennzeichnet zu
werden, b) es brauchen keine genehmigungspflichtigen Verpackungen verwendet zu werden. Dagegen müssen die
einzelnen Paletten mit diesen Versandstücken ordnungsgemäß gekennzeichnet werden. Alle anderen Vorschriften sind
zu erfüllen. Es werden jedes Jahr etwa 20 solcher Beförderungen durchgeführt.
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RO-LT 14.5

Betrifft: Beförderung gefährlicher Güter in und in unmittelbarer Nähe von Häfen

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: In der Beförderungseinheit mitzuführende Dokumente; alle Beförderungseinheiten, die
gefährliche Güter befördern, müssen mit den entsprechenden Ausrüstungen ausgestattet sein; Betriebsgenehmigung des
Fahrzeugs

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Die Dokumente (außer der Fahrerbescheinigung) brauchen nicht in der Beförderungseinheit mitgeführt zu werden.

Eine Beförderungseinheit braucht nicht mit der unter 8.1.5 vorgeschriebenen Ausrüstung ausgestattet zu sein.

Für Zugmaschinen ist keine Betriebserlaubnis erforderlich.

Anmerkungen:

Vergleiche Richtlinie 96/49/EG, Artikel 6 Absatz 14.

RO-LT 14.6

Betrifft: ADR-Ausbildungsbescheinigung der Inspektoren

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.2.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Die Fahrer der Fahrzeuge müssen eine entsprechende Ausbildung erhalten.

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Inspektoren, die die jährliche technische Inspektion der Fahrzeuge durchführen, brauchen weder an den unter 8.2
genannten Ausbildungskursen teilzunehmen noch Inhaber der ADR-Ausbildungsbescheinigung zu sein.

Anmerkungen:

Es kann vorkommen, dass Fahrzeuge, die bei der technischen Inspektion überprüft werden, gefährliche Güter, z. B. unge-
reinigte leere Tanks, geladen haben.

Die Vorschriften unter 1.3 und 8.2.3 finden weiter Anwendung.

RO-LT 14.7

Betrifft: Örtliche Verteilung von UN 1202, 1203 und 1223 in Tanklastzügen

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie:

Für leere ungereinigte Tanks und Tankcontainer gilt die Beschreibung gemäß 5.4.1.1.6.

Name und Anschrift mehrerer Empfänger können in anderen Dokumenten angegeben werden.

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Für leere ungereinigte Tanks und Tankcontainer ist die Beschreibung gemäß 5.4.1.1.6 in dem Beförderungsdokument
nicht erforderlich, wenn im Beladungsplan für die Menge des Stoffes 0 angegeben ist.

Name und Anschrift der Empfänger brauchen in den an Bord des Fahrzeugs mitgeführten Dokumenten nicht angegeben
zu werden.
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RO-LT 14.8

Betrifft: Beförderung leerer ungereinigter Lagertanks, die nicht zur Beförderung bestimmt sind

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4.1.1.1, 6.8, 8.2.2.8.1

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Beförderungsdokument, Vorschriften für den Bau, die Prüfung usw. von Tanks sowie
Fahrerbescheinigung

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Stoffe nach UN 1202, 1203, 1223 und 1965 können in Lagertanks befördert werden, die nicht zur Beförderung
bestimmt sind. Die Tanks müssen geleert werden.

Die Beförderungseinheit ist wie ein Tankfahrzeug mit dem entsprechenden Stoff zu kennzeichnen. Der Fahrer muss
Inhaber einer Bescheinigung gemäß 8.2.2.7.1 sein.

Anmerkungen:

Diese Ausnahme findet Anwendung, wenn Lagertanks beispielsweise zu Reparatur- oder Wartungszwecken befördert
werden müssen.

Durch diese Ausnahme sollen Umweltauswirkungen vermieden werden, die im Zusammenhang mit der Reinigung leerer
Tanks vor der Beförderung entstehen könnten.

Diese Ausnahme gilt für kleine Mengen. Diese Art der Beförderung ist häufig örtlich begrenzt, kann jedoch in seltenen
Fällen im wenig besiedelten Nordschweden über 300 km erfolgen.

Beförderungsbedingungen: An dem Lagertank befestigte Einrichtungen müssen so angebracht sein, dass sie während der
Beförderung nicht beschädigt werden können. Dokumente, aus denen hervorgeht, dass der Lagertank für den entspre-
chenden Stoff genehmigt wurde, sind in dem Fahrzeug mitzuführen. Die Verbindungen und Befestigungen zur Sicherung
des Lagertanks an dem Fahrzeug müssen so ausgelegt sein, dass sie einen Tank mit dem doppelten Gewicht halten
können. Gleichzeitig mit dem Tank dürfen auf dem Fahrzeug keine entzündbaren Stoffe befördert werden.

RO-LT 14.9

Betrifft: Örtliche Beförderung im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Standorten oder Baustellen

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 5.4, 6.8 und 9.1.2

Inhalt des Anhangs der Richtlinie:

Beförderungsdokument; Bau von Tanks; Betriebserlaubnis

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg
och i terräng

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:

Bei der örtlichen Beförderung im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Standorten oder Baustellen brauchen folgende
Vorschriften nicht eingehalten zu werden:

— Die Deklarierung als gefährliche Stoffe ist nicht erforderlich;

— ältere Tanks/Container, die nicht gemäß den Vorschriften von Kapitel 6.8 sondern nach älteren nationalen Rechtsvor-
schriften gebaut und auf Mannschaftswagen befestigt wurden, dürfen weiter verwendet werden;

— ältere Tanklastwagen, die nicht den Vorschriften von 6.7 oder 6.8 genügen und zur Beförderung von Stoffen nach
UN 1268, 1999, 3256 und 3257 bestimmt sind, mit oder ohne Ausrüstung zum Aufbringen des Straßenbelags,
dürfen zur örtlichen Beförderung und in unmittelbarer Nähe der Straßenbauarbeiten weiter verwendet werden;

— Betriebserlaubnisbescheinigungen für Mannschaftswagen und Tankfahrzeuge mit oder ohne Ausrüstung zum
Aufbringen des Straßenbelags sind nicht erforderlich.

Anmerkungen:

Ein Mannschaftswagen ist eine Art Wohnmobil für die Belegschaft mit Mannschaftsraum, der mit einem nicht genehmi-
gungspflichtigen Tank/Container für Dieselkraftstoff zum Antrieb forstwirtschaftlicher Zugmaschinen ausgerüstet ist.
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VEREINIGTES KÖNIGREICH

RO-LT 15.1

Betrifft: Überquerung öffentlicher Straßen durch gefährliche Güter befördernde Fahrzeuge (N8)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: Anhänge A und B

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter auf öffentlichen Straßen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.3 Schedule
2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b)

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Nichtanwendung der Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter auf
Privatgelände, das von einer Straße durchquert wird

Anmerkungen: Eine solche Situation kann leicht eintreten, wenn Güter zwischen Privatgebäuden befördert werden, die auf
beiden Seiten einer Straße gelegen sind. Dabei handelt es sich nicht um die Beförderung gefährlicher Güter auf einer
öffentlichen Straße im üblichen Sinn, und keine der Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter findet in einem
solchen Fall Anwendung.

RO-LT 15.2

Betrifft: Ausnahme von dem Verbot für den Fahrer oder seinen Assistenten, Verpackungen mit gefährlichen Gütern in
einer örtlichen Verteilerkette vom Verteilerlager zum Einzelhändler oder Endverbraucher und vom Einzelhändler zum
Endverbraucher zu öffnen (außer für Klasse 7) (N11)

Bezugnahme auf den Anhang der Richtlinie: 8.3.3

Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Verbot für den Fahrer oder seinen Assistenten, gefährliche Güter enthaltende Verpa-
ckungen zu öffnen

Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.12 (3)

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Das Verbot, Verpackungen zu öffnen, wird eingeschränkt durch die Klausel „sofern
vom Transportunternehmen nicht ausdrücklich gestattet“.

Anmerkungen: Wörtlich genommen kann das Verbot in dem im Anhang angeführten Wortlaut zu schwer wiegenden
Problemen für den Einzelhandel führen.

4.9.2003 L 221/41Amtsblatt der Europäischen UnionDE



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 2. September 2003

zur grundsätzlichen Anerkennung der Vollständigkeit der Unterlagen, die zur eingehenden Prüfung
im Hinblick auf eine etwaige Aufnahme von Kaliumphosphit, Acequinocyl und Cyflufenamid in
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit-

teln eingereicht wurden

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3128)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/636/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/79/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 91/414/EWG sieht die Aufstellung einer
Gemeinschaftsliste von Wirkstoffen vor, die als Inhalts-
stoffe von Pflanzenschutzmitteln zugelassen sind.

(2) Am 22. August 2002 hat Luxembourg Industries
(Pamol) Ltd den französischen Behörden Unterlagen über
den Wirkstoff Kaliumphosphit mit einem Antrag auf
Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG
übermittelt. Am 17. März 2003 hat Agro-Kanesho Co.
Ltd den niederländischen Behörden Unterlagen über den
Wirkstoff Acequinocyl mit einem Antrag auf Aufnahme
in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG übermittelt. Am
14. Januar 2003 hat Nippon Soda Company Limited den
Behörden des Vereinigten Königreichs Unterlagen über
Cyflufenamid mit einem Antrag auf Aufnahme in
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG übermittelt.

(3) Die Behörden Frankreichs, der Niederlande und des
Vereinigten Königreichs haben der Kommission mitge-
teilt, dass die Unterlagen für die betreffenden Wirkstoffe
nach erster Prüfung die Anforderungen an die Angaben
und Informationen gemäß Anhang II der Richtlinie 91/
414/EWG zu erfüllen scheinen. Außerdem sind die
Behörden der Auffassung, dass die Unterlagen für ein
den betreffenden Wirkstoff enthaltendes Pflanzenschutz-
mittel die Angaben und Informationen gemäß Anhang
III der Richtlinie 91/414/EWG enthalten. Gemäß Artikel
6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG haben die jewei-
ligen Antragsteller anschließend der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten die Unterlagen übermittelt
und wurden diese an den Ständigen Ausschuss für die
Lebensmittelkette und Tiergesundheit weitergeleitet.

(4) Mit dieser Entscheidung soll auf Gemeinschaftsebene
förmlich festgestellt werden, dass die Unterlagen
grundsätzlich den Anforderungen an die Angaben und
Informationen gemäß Anhang II und — bei mindestens
einem Pflanzenschutzmittel mit dem betreffenden Wirk-
stoff — den Anforderungen gemäß Anhang III der
Richtlinie 91/414/EWG entsprechen.

(5) Unbeschadet dieser Entscheidung kann die Kommission
den Antragsteller auffordern, dem zum Berichterstatter
für einen gegebenen Stoff benannten Mitgliedstaat
weitere Angaben oder Informationen zu übermitteln, um
bestimmte Punkte in den Unterlagen zu klären.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Unterlagen für die im Anhang dieser Entscheidung
genannten Wirkstoffe, die bei der Kommission und den
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Aufnahme dieser Stoffe in
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG eingereicht wurden,
erfüllen grundsätzlich die Anforderungen an die Angaben und
Informationen gemäß Anhang II der Richtlinie 91/414/EWG.

In Bezug auf ein Pflanzenschutzmittel, das den betreffenden
Wirkstoff enthält, erfüllen die Unterlagen unter Berücksichti-
gung der vorgesehenen Verwendungszwecke zudem die Anfor-
derungen gemäß Anhang III der Richtlinie 91/414/EWG.

Artikel 2

Die Bericht erstattenden Mitgliedstaaten werden die eingehende
Prüfung der betreffenden Unterlagen fortsetzen und der
Kommission die Schlussfolgerungen ihrer Prüfungen so bald
wie möglich, spätestens jedoch am 4. September 2004, über-
mitteln, gegebenenfalls mit Empfehlungen zur Aufnahme bzw.
Nichtaufnahme des betreffenden Wirkstoffs in Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG und diesbezüglichen Bedingungen.
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Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 2. September 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

VON DIESER ENTSCHEIDUNG BETROFFENE WIRKSTOFFE

Nr. Gebräuchliche Bezeichnung,
CIPAC-Nummer Antragsteller Datum des Antrags Bericht erstattender

Mitgliedstaat

1 Kaliumphosphit
CIPAC-Nr. 0756

Luxembourg Industries
(Pamol) Ltd

22.8.2002 FR

2 Acequinocyl
CIPAC-Nr. noch nicht
verfügbar

Agro-Kanesho Co. Ltd 17.3.2003 NL

3 Cyflufenamid
CIPAC-Nr. 0759

Nippon Soda Company
Limited

14.1.2003 UK



BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1540/2003 der Kommission vom 29. August 2003 zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 1609/88 hinsichtlich des letzten Termins für die Einlagerung der gemäß den Verord-

nungen (EWG) Nr. 3143/85 und (EG) Nr. 2571/97 zu verkaufenden Butter

(Amtsblatt der Europäischen Union L 218 vom 30. August 2003)

Seite 38, Artikel 1:

anstatt: „vor dem 1. Oktober 2000“
muss es heißen: „vor dem 1. Oktober 2001“.

4.9.2003L 221/44 Amtsblatt der Europäischen UnionDE


	Inhalt
	Verordnung (EG) Nr. 1554/2003 des EuropäischenParlaments und des Rates vom 22. Juli 2003 zur Änderung derVerordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates über gemeinsame Regeln für dieZuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in derGemeinschaft
	Verordnung (EG) Nr. 1555/2003 der Kommission vom3. September 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für dieBestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltendenEinfuhrpreise
	Verordnung (EG) Nr. 1556/2003 der Kommission vom18. August 2003 zur Eröffnung einer Ausschreibung von Weinalkoholaus Lagerbeständen in Deutschland für neue industrielleVerwendungen — Nr. 46/2003 EG
	Verordnung (EG) Nr. 1557/2003 der Kommission vom3. September 2003 zur Festsetzung der im Sektor Reis geltendenEinfuhrzölle
	Verordnung (EG) Nr. 1558/2003 der Kommission vom3. September 2003 zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmteErzeugnisse geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichenEinfuhrzölle
	Richtlinie 2003/58/EG des EuropäischenParlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 zur Änderung derRichtlinie 68/151/EWG des Rates in Bezug auf dieOffenlegungspflichten von Gesellschaften bestimmterRechtsformen
	Entscheidung der Kommission vom 20. August 2003zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, gemäß der Richtlinie 94/55/EGbestimmte Ausnahmen in Bezug auf den Gefahrguttransport auf derStraße zu genehmigen (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003)3027) (1)
	Entscheidung der Kommission vom 2. September2003 zur grundsätzlichen Anerkennung der Vollständigkeit derUnterlagen, die zur eingehenden Prüfung im Hinblick auf eineetwaige Aufnahme von Kaliumphosphit, Acequinocyl und Cyflufenamidin Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über dasInverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln eingereicht wurden(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3128)(1)
	Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1540/2003 derKommission vom 29. August 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG)Nr. 1609/88 hinsichtlich des letzten Termins für die Einlagerungder gemäß den Verordnungen (EWG) Nr. 3143/85 und (EG) Nr. 2571/97zu verkaufenden Butter (ABl. L 218 vom 30.8.2003)

